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1 Vorbemerkungen 

1.1 Allgemeines 

Die örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) ist das wichtigste 
Instrument der Kommunen für eine unabhängige und zeitnahe Selbstkontrolle in der 
Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit, sowie in der Beachtung des Wirtschaftlichkeits- 
und Sparsamkeitsgebots. Sie soll die ständige und unmittelbare Finanzkontrolle über 
den ordnungsgemäßen Umgang der Stadt mit den von ihr verwalteten öffentlichen 
Mitteln gewährleisten. Rechnungsprüfung erfasst dabei nicht nur das in der 
Jahresrechnung zusammengefasste Rechenwerk, sondern umfasst das gesamte 
Verwaltungshandeln, das in der Jahresrechnung nur seinen rechnerischen Ausdruck 
findet. Ziel der Rechnungsprüfung besteht nicht nur darin, Fehler zu suchen und 
aneinander zu reihen, sondern vielmehr darin durch die Prüftätigkeit das 
kommunalwirtschaftliche Handeln der Verwaltung zu verbessern und zu optimieren 
und damit einen Mehrwert für die Stadt zu erzielen. 

Die Prüfung der Jahresrechnung 2009  wurde nach den Vorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO) 
durchgeführt. Dem RPA standen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung. 

Mit dem vorliegenden Schlussbericht soll dem Gemeinderat ermöglicht werden, 
rückblickend die Haushalts- und Finanzwirtschaft zu beurteilen. Der Gemeinderat 
erhält so ergänzend zum Rechenschaftsbericht1 wichtige Informationen, die er zur 
Entscheidung über die Feststellung der Jahresrechnung 2009 benötigt. 

Mit Vorlage dieses Schlussberichts ist die örtliche Prüfung 2009 abgeschlossen. 

 

 

1.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. So muss auch die Stadt Achern spätestens 
ab dem Jahr 2016 das Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Recht 
führen. Der Gemeinderat hat am 28.06.2010 beschlossen, das Haushalts- und 
Rechnungswesen der Stadt Achern zum 01.01.2012 auf NKHR umzustellen. In der 
Sitzung vom 18.10.2010 hat der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung 
zugestimmt, die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden.  

Das RPA ist in den Umstellungsprozess eingebunden. Neue Methodik und neue 
Prüfinstrumente werden in der kommunalen Rechnungsprüfung erforderlich. 

Mit der kickoff-Veranstaltung im Rechenzentrum in Freiburg startete das Projekt im 
Juli 2010. Die RPA-Leitung ist Mitglied der Projektgruppe. Es ist aufgrund des 
knappen Zeitkorridors besonders wichtig, Erfahrung und Fachkompetenz 
einzubringen und das Projekt zu begleiten und zu unterstützen.  

NKHR ist viel mehr und viel komplexer als die Umstellung der Rechentechnik von der 
Kameralistik auf die Doppik.  

                                            
1 Zahlen und Grafiken, die im Rechenschaftsbericht bereits gut dargestellt sind, wurden in der Regel 
im Schlussbericht nicht noch einmal in gleicher Weise abgebildet. Der Schlussbericht sollte daher in 
Verbindung mit dem Rechenschaftsbericht gesehen und beurteilt werden. 
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Das Herzstück der Reform ist der produktorientierte Haushalt. Die Doppik hat nur 
eine dienende Funktion. 

Die Umstellung auf NKHR ist ein Paradigmenwechsel. Daher kann und wird es auch 
keine vergleichbaren Vorjahreswerte geben. 

Basis des NKHR sind die Instrumente und die Denkweise des Neuen 
Steuerungsmodells (NSM). Der Blickwinkel der Gemeinderäte soll sich auf den 
Ressourcenverbrauch und die Vereinbarung von steuerungsrelevanten Zielen 
konzentrieren. Sachziele und Finanzziele müssen verknüpft werden. 

Das RPA ist als Generalist gerade im Umstellungsprozess stark gefordert. Es geht 
darum, mit dem NKHR Informationen zu generieren, mit denen die politischen 
Entscheidungsträger in die Lage versetzt werden, Entscheidungen besser treffen zu 
können. Der Haushalt wird Hauptkontrakt zwischen Gemeinderat und Verwaltung 
und gewinnt an Bedeutung. Zielorientierung und Transparenz werden besonders 
wichtig. Das Hauptaugenmerk muss auf den Steuerungsmöglichkeiten über 
Haushalts- und Wirtschaftspläne liegen.  

Um den Ressourcenverbrauch abbilden zu können, müssen in Achern erst noch die, 
ebenfalls zeitintensiven und komplexen, betriebswirtschaftlichen Instrumente des 
NSM (KLR, Produkte, Budgetierung, Kennzahlen) installiert werden. 

Dabei ist es wichtig, die Zielsetzungen des NKHR 

 
nicht aus den Augen zu verlieren. Das RPA ist bemüht, darauf hinzuwirken, dass der 
Systemwechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept 
strukturiert angegangen und umgesetzt wird. Emotions- und kompromisslos müssen 
die neuen Haushaltsstrukturen erarbeitet werden. Zwangsläufig muss man sich von 
gewohnten Abläufen und Darstellungen verabschieden. Ansonsten erhalten wir mit 
hohem Aufwand nur eine neue Buchhaltung und können nicht an den erwarteten 
Verbesserungen für unser Haushaltswesen partizipieren. 

Allein durch die fehlende Vergleichbarkeit aus Vorjahren, kann beim ersten 
produktorientierten Haushalt allerdings der erwartete, verbesserte Informationsgehalt 
noch nicht in vollem Umfang erreicht werden. Kennzahlen und Schlüsselprodukte 
müssen erst nach und nach erarbeitet werden. Dazu muss auch die erforderliche 
Datenbasis zur Verfügung steht. 

Fundamentale Bedeutung hat die Eröffnungsbilanz. Erstmalig ist eine vollständige 
Darstelllung des Vermögens und des Kapitals gefordert. Es muss für die 
Eröffnungsbilanz das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Stadt 
Achern erfasst und bewertet werden.  

Wird das Vermögen in der Eröffnungsbilanz zu hoch bilanziert, verschlechtern höhere 
Abschreibungen das Ergebnis und erschweren künftig den Ausgleich. Wird das 
Vermögen zu niedrig bewertet, wirkt es sich negativ auf die Eigenkapitalausstattung aus.  

Mängel und Fehler in der Eröffnungsbilanz wirken sich auf alle nachfolgenden 
Jahresabschlüsse aus. Daher soll durch die gesonderte Prüfung der 
Eröffnungsbilanz -sowohl durch die örtliche als auch die überörtliche Prüfung- 
erreicht werden, dass zeitnah belastbare Werte ausgewiesen werden. Eine 
nachträgliche Änderung der festgestellten Eröffnungsbilanz ist nicht mehr möglich.  

Die begleitende Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das RPA ist ausdrücklich 
zulässig und aus Sicht des RPA auch sinnvoll. 

������
�����	
��	��
����	�� �������
���������
� �������������	������
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1.3 Aufbau- und Ablauforganisation 

Im Zuge der überörtlichen Prüfung im Jahr 2006 hatte die Gemeindeprüfungsanstalt 
(GPA) Hinweise zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation gegeben. Dies 
hatte dazu geführt, dass der Oberbürgermeister (OB) die Beratung der GPA in 
Fragen der Verwaltungsorganisation in Anspruch genommen und einen 
entsprechenden Auftrag erteilt hatte. Die aus dem Auftrag erstellte 
Organisationsdiagnose hat die GPA der Stadt am 21.05.2007 zur Verfügung gestellt. 
Nach dem Wechsel in der Person des OB am 04.11.2007 wurde eine völlig neue 
Verwaltungsstruktur erarbeitet. 

Die neue Organisationsstruktur wurde am 1. Juni 2008 eingeführt. Es wurden vier 
Fachbereiche gebildet, denen wiederum Fachgebiete zugeordnet sind.2  

Die Fachbereichsstruktur hat sich grundsätzlich bewährt.  

NSM und NKHR fordern, dass klare Verantwortungsbereiche definiert werden. 
Veränderten Aufgaben und personellen Veränderungen muss Rechnung getragen 
werden. In manchen Bereichen besteht Personalüberhang, andere Fachgebiete 
wiederum sind unterbesetzt. Daher muss die Organisationsentwicklung nun 
fortgeführt und weiterentwickelt werden. 

Organisation und Wirtschaftlichkeit hängen eng zusammen. 

Um Rationalisierungs- und Wirtschaftlichkeitsreserven ausschöpfen zu können, 
bedarf es nicht nur der Aufgabenkritik, sondern auch einer anforderungsgerechten 
kontinuierlichen Personal- und Organisationsentwicklung. Die GPA weist in ihren 
Geschäfts- und Prüfungsberichten seit vielen Jahren darauf hin, dass es sich dabei 
um eine ständige Querschnittsaufgabe handelt, die nicht einfach nur neben her 
laufen kann. 

 

 

1.4 Überörtliche Prüfung 

Neben der örtlichen Prüfung durch das RPA unterliegt die Stadt Achern der 
überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-
Württemberg (§§ 113, 114 GemO), die im Auftrag der Rechtsaufsichtsbehörde tätig 
wird. 

1.4.1 Überörtliche allgemeine Finanzprüfung 

In der Zeit vom 08.11. – 20.01.2011 führte die GPA im Rahmen der überörtlichen 
Prüfung bei der Stadt Achern die allgemeine Finanzprüfung der Haushaltsjahre 
2005-2009 durch. Gegenstand der Prüfung waren die Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungsführung der Stadt Achern sowie die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen der Stadtwerke Achern und des Eigenbetriebs „Campingplatz und 
Strandbad am Achernsee“, sowie die bei der Stadt Achern angesiedelten 
Zweckverbände „Interkommunales Gewerbegebiet“ (IKG), „Musik- und Kunstschule 
Achern-Oberkirch“ (MKS) und "Gruppenwasserversorgung Achertal". 

Die allgemeine Finanzprüfung hat sich auf einzelne Schwerpunkte und auf 
Stichproben beschränkt. In die sachliche Prüfung sind auch Verwaltungsvorgänge 
                                            
2 siehe Dezernatsverteilung, Seite 58 Rechenschaftsbericht und Organigramm im Anhang dieses 
Berichts 
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bis zur Gegenwart einbezogen worden.3 Die Prüfungsfeststellungen wurden mit der 
Verwaltung während der Prüfung besprochen. Unwesentliche Anstände wurden, 
soweit möglich, bereinigt (§ 14 Abs. 1 GemPrO). 

Das Ergebnis der Prüfung ist in mehreren Schlussbesprechungen mit der 
Verwaltungsspitze und der RPA-Leiterin erörtert worden.4 Der Prüfungsbericht der 
GPA liegt noch nicht vor.   

 

1.4.2 Überörtliche Prüfung der Bauausgaben  

Aufgrund ihrer gesetzlichen Zuständigkeit hat die GPA die Bauausgaben in den 
Haushaltsjahren 2003-2006 in der Zeit vom 19.06.-17.07.2007 geprüft. Über die 
wesentlichen Ergebnisse wurde der Beigeordnete der Verwaltung am 20.09.2007 
mündlich unterrichtet. Von einer Schlussbesprechung konnte abgesehen werden. 

Die auf einzelne Schwerpunkte und auf Stichproben beschränkte Prüfung (§ 15 
GemPrO) hat unwesentliche Feststellungen ergeben. Für festgestellte 
Überzahlungen wurden unter Mitwirkung der Verwaltung insgesamt 7.699,76 EUR 
der Stadt zurückerstattet. 

Der Gemeinderat wurde in öffentlicher Sitzung am 17.12.2007 über den 
Prüfungsbericht der GPA v. 20.11.2007 unterrichtet. 

 

 

 

1.5 Örtliche Prüfung 

1.5.1 Rechtsgrundlage für die Prüfung - Prüfungsauf trag 

In der GemO und GemPro finden sich die Rechtsgrundlagen für die örtliche Prüfung. 

Die GemPro regelt dabei verbindlich Näheres über Art, Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Prüfungen. 

Nach § 110 Abs. 1 GemO ist das RPA verpflichtet die Jahresrechnung der Stadt  
vor der Feststellung durch den Gemeinderat zu prüfen und die Bemerkungen über 
die Prüfung in einem abschießenden Bericht zusammenzufassen. Dazu sind die 
Unterlagen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, sowie der 
Vermögensverwaltung und erforderlichenfalls andere Akten einzubeziehen. Es ist 
sachlich, rechnerisch und förmlich zu prüfen, ob 

·  bei den Einnahmen und Ausgaben und bei der Vermögensverwaltung nach 
dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist, 

·  die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschrifts-
mäßiger Weise begründet und belegt sind, 

·  der Haushaltsplan eingehalten worden ist und 

·  das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind. 

 

 

                                            
3 § 15 GemPrO, § 11 Abs. 1 i. V. m. § 6 GemPrO 
4 § 12 Abs. 2 GemPrO 
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Ferner hat das RPA gemäß § 111 GemO i. V. m. § 16 Abs. 2 EigBG die 
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe   

·  Stadtwerke Achern mit den Betriebszweigen  

  Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Tiefgarage „Am Rathaus,“ 
 Wohnmobilstellplatz und Erneuerbare Energien 

·  Campingplatz und Strandbad „Am Achernsee“ 

vor der Feststellung durch den Gemeinderat auf Grund der Unterlagen der Stadt und 
der Eigenbetriebe in entsprechender Anwendung des § 110 Abs. 1 GemO zu prüfen. 

 

Außer der Prüfung der Jahresrechnung (§ 110 GemO) und der Jahresabschlüsse der 
Eigenbetriebe (§ 111 GemO) obliegt dem RPA auch die 

·  laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Stadt 
und bei den Eigenbetrieben (§ 112 Abs. 1 GemO),  

sowie der miterledigten fremden Kassengeschäfte  im Rahmen der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Sasbachwalden  
(§ 35 Abs. 1 Nr. 3e GemKVO i. V. m. §§ 1 - 4 GemPrO), 

·  Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt und 
ihrer Eigenbetriebe (§ 112 Abs. 1 GemO), 

·  Prüfung von Verwendungsnachweisen über die zweckentsprechende 
Verwendung staatlicher Zuwendungen (VwV zu § 112 i.V.m. § 110 GemO u.  
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemPrO) 

·  Programm-Anwendungsprüfung (§ 6 Abs. 2 Nr. 11 GemPrO) 

 

 

Neben den zuvor genannten gesetzlichen Pflichtaufgaben wurden dem RPA vom 
Gemeinderat gem. § 112 Abs. 2 GemO folgende Prüfungen (Kannaufgaben)  
übertragen: 

·  Jahresrechnung des Zweckverbands "Gruppenwasserversorgung Achertal" 
(GRB vom 25.08.1975), 

·  Jahresrechnung des Zweckverbands "Musik- und Kunstschule Achern-
Oberkirch" (GRB vom 24.05.1993), 

·  Jahresrechnung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet“ (GRB 
vom 09.10.2006) 

Hierüber werden jeweils eigenständige Schlussberichte den jeweiligen 
Zweckverbandsversammlungen vorgelegt. 

 

Mit Dienstantritt zum 01.06.2009 wurde die Leiterin des RPA außerdem vom 
Oberbürgermeister schriftlich zur behördlichen Datenschutzbeauftragten und zur 
Korruptionsbeauftragten ernannt.5 Näheres zum Thema Datenschutz und 
Korruptionsprävention später im Bericht. 

 

 
                                            
5 Schreiben des Oberbürgermeisters vom 20.05.2009 
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1.5.2 Prüfungsplanung und -durchführung 

Das RPA ist bestrebt während des Prüfungsjahres in den Bereichen der Pflicht- und 
Kannaufgaben Einzel- und Schwerpunktprüfungen durchzuführen. 

Diese Art der Prüfung soll den Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit bilden, wobei eine 
vollständige Prüfung aller Finanzvorgänge (personell und zeitlich) nicht möglich ist. 
Sie wäre wirtschaftlich auch nicht sinnvoll.  

Die Prüfung erfolgt entsprechend § 109 Abs. 2 GemO unabhängig und 
eigenverantwortlich. 

Generell hat das RPA bereits jetzt ein verschärftes Augenmerk auf die künftigen 
Anforderungen des NKHR. Ressourcenverbrauch und Wirtschaftlichkeit gewinnen 
gegenüber der reinen Ordnungs- und Rechtmäßigkeitsprüfung an Bedeutung. 
Saubere Rechnungsabgrenzung sowie Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt wird vertieft geprüft.  

Die Prüfungsschwerpunkte werden in jährlichen Prüfungsplänen festgehalten. Mit der 
Prüfungsplanung soll gewährleistet werden, dass möglichst alle wesentlichen 
Sachgebiete innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes (ca. 5 Jahre) einer vertieften 
Sachprüfung unterzogen werden.  

Bedingt durch den Wechsel der Amtsleitung6, mehrere krankheitsbedingte Ausfälle 
der Prüferin und den Umzug des RPA im Dezember 2009 konnten über die 
Pflichtprüfungen hinaus nur wenige Einzelprüfungen durchgeführt werden. 

Durch den Umzug des RPA ins Rathaus 1 bot es sich an, die 
Organisationsstrukturen des RPA zu modifizieren und an neue Gegebenheiten 
anzupassen. Durch die knappe personelle Ausstattung des RPA ist es wichtig, 
Arbeitstechnik und Organisation zu verbessern. Dies hat einmalig zwar einen nicht 
unwesentlichen Zeitaufwand verursacht, der sich allerdings später in der täglichen 
Arbeit wieder amortisiert.  

Unwesentliche Anstände werden im Verlauf einer Prüfung formlos bereinigt (§ 17 
Abs. 2 GemPrO). Prüfungsfeststellungen grundsätzlicher Art, oder solche mit 
finanziellen Auswirkungen, werden in Teilprüfungsberichten zusammengefasst und 
zur Erledigung den jeweils zuständigen Fachbereichsleitern zugeleitet.  

Prüfungsbemerkungen, die bis zur Fertigung dieses Berichtes noch nicht erledigt 
waren, werden vom RPA überwacht. Erklärtes Ziel des RPA ist es, die von 
Prüfungsfeststellungen betroffenen Verantwortlichen auf eine zeitnahe, korrekte und 
nachvollziehbare Umsetzung von Empfehlungen und Erledigung von 
Beanstandungen hinzuführen. 

 

Neben den gesetzlichen und übertragenen Aufgaben steht das RPA den einzelnen 
Fachgebieten verstärkt durch individuelle Beratung  in den verschiedensten Fragen 
der allgemeinen und technischen Verwaltung zur Seite. Von dieser Möglichkeit 
machen die Beschäftigten regen Gebrauch. 

Mit der Beratungstätigkeit werden evtl. anfallende Prüfungsfeststellungen mit 
möglichen finanziellen Nachteilen von vornherein abgewendet.  

Außerdem wirkt das RPA in verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen  mit 
(z.B. bei Stellenbewertungen, NKHR, Umstrukturierung der Verwaltung usw.). 

                                            
6 Die Dienstzeit des RPA-Leiters endete zwar am 31.05.2009, aufgrund des Resturlaubs war der letzte 
Arbeitstag jedoch bereits der 31.03.2009. Die Nachfolgerin trat am 01.06.2009 den Dienst an. 
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1.5.3 Durchgeführte Einzel- und Schwerpunktprüfunge n 2009 (Auszug) 

 

Kassenprüfungen Hoheitsbereich  

Bürgerservice (FG 2.2.), Prüfung der Gebührenstempler am 19.01.2009 
Stadtkasse, unvermutete Kassenprüfung am 24.11.2009 
 
Prüfungen Eigenbetrie be 

Stadtwerke Achern, Jahresabschluss 2008 
Campingplatz/Strandbad, Jahresabschluss 2008 
Stadtwerke, unvermutete Kassenprüfung am 24.11.2009 
Campingplatz/Strandbad, unvermutete Kassenprüfung am 24.11.2009 
Eigenbetriebe, unvermutete Prüfung Handvorschüsse am 24.11.2009 
 

Prüfungen Zweckverbände und andere übertragene Prüfungen  

Tiefgarage „Eichelsberg“, Abrechnung 2008 
Jugendberufshilfe Ortenau, Jahresabschluss 2008 
ZV Gruppenwasserversorgung Achertal, Jahresrechnung 2008 
ZV IKG, Jahresrechnung 2008  
ZV MKS, Jahresrechnung 2008 
ZV Gruppenwasserversorgung Achertal, unvermutete Kassenprüfung 
ZV IKG, unvermutete Kassenprüfung am 24.11.2009 
ZV MKS, unvermutete Kassenprüfung am 24.11.2009 
Gemeindekasse Sasbachwalden, unvermutete Kassenprüfung am 24.11.2009 
 

Schwerpunktprüfungen  

FG 1.3, Städtische Mietverhältnisse – Wohn- u. Geschäftshaus Hauptstr.14 
FG 1.3, Städtische Mietverhältnisse – Mietwohnungen „Im Häußlersfeld 10“ 
FG 1.3, Städtische Mietverhältnisse – Rathaus Großweier 
FG 1.3, Städt. Mietverhältn. – Mietwohn.,Obdachlosenunterkünfte „Spitalstr. 21“ 
ÖPNV Buslinie 405, Achern-Rheinau – Vertrag mit SWEG 
 
Begleitende Prüfungen  

Lohnkostenersatz städt. Feuerwehr beim Einsatz städt. Beschäftigter 
Fraktionszuwendungen/Fahrtkosten  
Stellenbewertungskommission 
DA Kasse Neufassung/Unterstützung 
Linie 405 Abschließende Stellungnahme des RPA 
Schulleiterbesprechung / Handkassen 
Mulcharbeiten / Fotovoltaik 
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Beschränkte Ausschreibung/Bewerberauswahl 
Erhaltungsaufwand/Herstellungsaufwand Abgrenzung  
Spezialfall, Stundung u. Nebenforderung 
Umzug Bauamt/Techn. Rathaus Illenau - Problem mit Abrechnung 
DA VOL / VOB - Beratung/ Unterstützung bei Änderung der DA 
 
Fachtechnische Prüfungen  

Kanal-TV-Inspektion gem. EKVO u. Kanalreinigung in Achern-Wagshurst 
Sanierung Friedenstraße  
Erd- und Straßenbauarbeiten Neubaugebiet „Alter Sportplatz“ Großweier 
Fahrbahnmarkierungen – Jahresvertrag 
Abbrucharbeiten Sanierungsgebiet „Badischer Hof“ 

Die Tabelle soll einen Überblick über die geprüften Bereiche geben. Auf ausgewählte 
Prüfungen wird später im Bericht noch ausführlicher eingegangen. 

 

 

1.5.4 Personelle Ausstattung des RPA 

Im Stellenplan 2008/2009 sind für das RPA 2 Planstellen für Beamte (A13 und A11) 
und 1 Planstelle für Beschäftigte (EG6) ausgewiesen. 

Entsprechend den oben beschriebenen bisherigen Pflicht- und Kannaufgaben 
entspricht dies der personellen Mindestausstattung für Städte in der Größenordnung 
von Achern.7 

Tatsächlich ist das RPA folgendermaßen besetzt: 

1,0  Amtsleitung (Beamtin A12) 
1,0 Prüferin (Beschäftigte EG 8) 
0,65 Sekretariat (Beschäftigte (EG 6), davon 0,2 für FG 4.3) 

2,65 

Im Rahmen der Neustrukturierung der Verwaltung zum 01.06.2008 hat das RPA 
einen Stellenanteil von 0,2 an den FB 4 -Finanzen- ausgeliehen, so dass nunmehr 
nur noch 2,45 Stellen  dem RPA zur Verfügung stehen. 

Durch die anteilige Beschäftigung in der Stadtkasse kann die Mitarbeiterin auch nur 
für Sekretariatsaufgaben und nicht im Bereich der Prüfung eingesetzt werden, da 
hierdurch ein unzulässiger Interessenskonflikt entsteht. 

Im Gegenzug steigen sowohl qualitativ wie quantitativ die Anforderungen an das 
RPA. Die Aufgabenstellung des RPA ist derzeit generell einem Wandel unterworfen. 
Damit die Rechnungsprüfung ihrer Rolle in einer modernen Verwaltungslandschaft 
gerecht werden kann, erfordert dies darüber hinaus eine konsequente und 
dauerhafte Qualifizierung und Fortbildung und eine sehr gute edv-technische 
Ausstattung. 

                                            
7 Dies wurde bereits bei der letzten überörtlichen Prüfung von der GPA im Prüfungsbericht vom 
08.08.2006 so beurteilt. 
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Die Leiterin des RPA ist im Rahmen der begleitenden Prüfung bei den vielen derzeit 
laufenden Projekten, insbesondere dem NKHR-Projekt, immer stärker zeitlich 
vereinnahmt. Zusätzlich wurde Sie zur Datenschutzbeauftragten und 
Korruptionsbeauftragten benannt. Auch diese Bereiche erfordern zeitliche 
Ressourcen.  

Im Hinblick auf die bevorstehende Umstellung auf das NKHR und damit höheren  
Anforderungen an die Prüfung, zusätzlichen Sonderaufgaben sowie die Zielsetzung, 
durch die Prüftätigkeit Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns zu 
verbessern, ist es erforderlich, dass im RPA alle drei Stellen als Prüferstellen 
qualifiziert besetzt sind. 

Die oben genannte Prüferin ist seit Oktober 2009 zunehmend gesundheitlich 
beeinträchtigt und seit September 2010 ununterbrochen arbeitsunfähig. 

Die inzwischen abgeschlossene überörtliche Prüfung durch die GPA8, hat bestätigt, 
dass mit der derzeit bestehenden Personalsituation auch die Erfüllung der 
Pflichtaufgaben gefährdet ist und dringend eine Lösung gefunden werden muss. 

Ein erster Schritt einer personellen Verbesserung eröffnet sich durch die geplante 
Umsetzung eines Beamten A11 vom Fachbereich Finanzen ins RPA.  

 
 

1.6 Interkommunale Zusammenarbeit 

Wie in allen Verwaltungsbereichen ist auch bei der Rechnungsprüfung der 
Erfahrungsaustausch mit anderen Städten wichtig und notwendig. Das RPA ist 
deshalb Mitglied der beim Städtetag Baden-Württemberg eingerichteten 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Leiter der Rechnungsprüfungsämter in den 
Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe und wirkt dabei aktiv mit. 

Der ARGE gehören die Leiter/innen der Rechnungsprüfungsämter aller badischen 
Stadtkreise und großen Kreisstädte an. Hier werden schwierige und strittige 
Probleme erörtert und wichtige Informationen zwischen den Rechnungs-
prüfungsämtern ausgetauscht. An den Tagungen der ARGE nehmen regelmäßig 
auch Vertreter der GPA, des Städtetages sowie der Rechtsaufsichtsbehörde teil. 
Tagesordnungspunkte im Jahr 2009 waren unter anderem aktuelle Mitteilungen der 
GPA sowie des Städtetages und zahlreiche Einzelthemen, die von den 
Rechnungsprüfungsämtern eingereicht wurden. Diese interkommunale Zusam-
menarbeit, bei der reger Erfahrungsaustausch gepflegt wird, fördert die 
Prüfungsarbeit vor Ort. 

Weitere Hilfen zur Bewältigung des umfangreichen Prüfungsstoffes bieten 
Mitteilungen und Informationen der GPA, die den Rechnungsprüfungsämtern zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die früher bestehende regionale Arbeitsgemeinschaft der Rechnungsprüfungsämter 
der Städte Achern, Baden-Baden, Bühl, Freiburg, Kehl, Lahr, Oberkirch, Offenburg 
sowie dem dazugehörigen Kreisrechnungsprüfungsamt Offenburg hatte sich in den 
letzten Jahren nicht mehr zusammengefunden, da die Leitungen gewechselt hatten.  

Erfreulicherweise ist es gelungen den regionalen Erfahrungsaustausch auf neue 
Beine zu stellen, da es sich in der Vergangenheit als sinnvolle Ergänzung zu den 
Jahrestagungen der großen Arbeitsgemeinschaft erwiesen hatte. 

                                            
8 Überörtliche Prüfung: November 2010 bis Januar 2011 
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1.7 Prüfung und Feststellung der Jahresrechnung des Vorjahres 

Das Rechnungsprüfungsamt hatte die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2008 mit 
dem Schlussbericht vom 23.04.2010 abgeschlossen. Nach Vorberatung in 
nichtöffentlicher Sitzung im VKSA hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 
26.07.2010 die Jahresrechnung 2008 förmlich festgestellt. 

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wurde am 30.07.2010 
ortsüblich bekannt gegeben. Es wurde in der Bekanntgabe darauf hingewiesen, dass 
die Jahresrechnung vom 02.08.2010 – 10.08.2010 öffentlich ausgelegen hat. 

Das RP Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde und die GPA Karlsruhe wurden mit 
Schreiben vom 16.09.2010 ordnungsgemäß nach § 95 Abs. 3 GemO informiert. 
Rechenschafts- und Schlussbericht wurden dem Regierungspräsidium und der GPA 
vorgelegt und gleichzeitig die Prüfbereitschaft für die überörtliche Prüfung angezeigt. 

 

 

 

 

2 Allgemeine Feststellungen zur Haushalts- und Fina nzwirtschaft 

Der Gemeinderat hat am 21.01.2008 beschlossen, für die Haushaltsjahre 2008 und 
2009 erstmals einen Doppelhaushalt aufzustellen. Nach § 79 Abs. 1 GemO ist es 
zulässig die Haushaltssatzung gleichzeitig für zwei Jahre zu erlassen. Nach dem 
Grundsatz der Jährlichkeit sind jedoch auch dann alle Festsetzungen und Ansätze 
für jedes Jahr getrennt vorzunehmen. Die Jahresrechnung  muss auch bei einem 
Doppelhaushalt jährlich  erstellt, geprüft und festgestellt werden. 

 

 

2.1 Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 

Durch den Doppelhaushalt erübrigte sich im Haushaltsjahr 2009 das Thema 
„vorläufige Haushaltsführung-Interimszeit“. Die Haushaltssatzung 2009 war zu 
Beginn des Haushaltsjahres bereits erlassen. Die Haushaltswirtschaft konnte ohne 
Einschränkung und Verzögerung fortgeführt werden. 

 

Das Verfahren zur Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzung ist in den §§ 77-81, 86, 
87 und 121 Abs. 2 GemO festgelegt.  

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 
wurde laut Haushaltserlass des Regierungspräsidiums vom 08.04.2008 gemäß §§ 81 
Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt.  

Nach § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung waren in beiden Jahren keine Kreditaufnahmen 
vorgesehen.  

Die in § 1 Nr. 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in 
Höhe von 5.294.000 EUR (2008) und 5.255.000 EUR (2009) wurden gem. § 86 Abs. 
4 GemO genehmigt. 
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Haushaltssatzung 2008/2009  

Gemeinderatsbeschluss  und Verabschiedung  
in öffentlicher Sitzung (§ 81 Abs. 2 GemO)  10.03.2008 

Vorlage an das Regierungspräsidium, Freiburg 
(§ 81 Abs. 2 GemO) 14.03.2008 

Genehmigung  durch das RP Freiburg 
(§ 81 Abs. 2 i. V. m. § 121 Abs. 2 GemO)  08.04.2008 

Öffentliche Bekanntmachung  der Haushaltssatzung 
(§ 81 Abs. 4 GemO) am 18.04.2008 

Öffentliche Auslegung  des Haushaltsplans  
(§ 81 Abs. 3 GemO) 21.04.-29.04.2008 

 
Weder gegen die Entwürfe noch gegen die beschlossene und genehmigte 
Haushaltssatzung wurden durch Einwohner und Abgabepflichtige Einwendungen 
erhoben.9  

 

Im Haushaltserlass des RP Freiburg vom 08.04.2008 w urde von der 
Rechtsaufsichtsbehörde zum Doppelhaushalt 2008/2009  folgendes angemerkt  
(Auszug): 

„Die positive Entwicklung, die an die Investitionsraten der Haushaltsjahre 2004 
bis 2006 knüpfen kann, endet bereits mit dem laufenden Haushaltsjahr. Im 
Folgejahr 2009 wird nicht einmal die Mindestzuführung erreicht. Mangels 
hinreichender Zuführung an den Vermögenshaushalt wird eine negative 
Nettoinvestitionsrate ausgewiesen. Dies bedeutet für die geplanten erheblichen 
Investitionen den Verbrauch der verfügbaren Ersatzdeckungsmittel.  

Das Investitionsprogramm hat ein Ausgabevolumen von 22 Mio. Euro. Hierfür 
wurden 10.549.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. 
Kreditfinanziert werden davon 1.125.000 Euro im Finanzplanungsjahr 2010. 

Im Haushaltsjahr 2009 wird zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes das 
Trägerdarlehen bei den Stadtwerken in Höhe von 6.243.000 Euro entnommen. 
Die Reserven sind damit weitgehend aufgebraucht. 

Im Vorjahr wurde die Stadt Achern bereits darauf hingewiesen, dass die 
Entnahme der Rücklagen und die Auflösung des Trägerdarlehens die 
strukturellen Probleme des leistungsschwachen Verwaltungshaushalts nicht 
löst. Insgesamt verschlechtert sich die Eigenfinanzierungskraft. Zum Ende der 
mittelfristigen Finanzplanung gibt es keine Ressourcen mehr, auf die zurück 
gegriffen werden könnte. Der finanzielle Handlungsspielraum wird für die 
Zukunft stark eingeschränkt. 

Darüber hinaus bindet die Bautätigkeit auf Dauer zusätzliche Haushaltsmittel. 
Mit jeder neuen Einrichtung werden auch jährlich wiederkehrende Folgekosten 
für den Betrieb und die Unterhaltung übernommen. Der unmittelbare 
Zusammenhang von möglichen Investitionen und der Ertragskraft des 
Verwaltungshaushaltes wird künftige Haushalte entscheidend prägen. 

                                            
9 Das förmliche Einwendungsrecht der Einwohner und Abgabepflichtigen wurde zum 01.01.2006 
aufgehoben. 
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Die notwendige Haushaltskonsolidierung ist trotz der allgemeinen 
Verbesserung der Kommunalfinanzen noch nicht erreicht. Die Entwicklung 
einer auskömmlichen Haushaltsstruktur muss auch in den kommenden Jahren 
das vorrangige Ziel der Haushaltsgestaltung sein. So begrüßenswert investive 
Haushalte für die Stadtentwicklung sind, vorausgehen muss eine auf Dauer 
angelegte nachhaltige Haushaltswirtschaft.“  

 

Das RPA wird später im Bericht die Anmerkungen des RP durch eigene Analysen 
noch ergänzen bzw. näher erläutern.  

 

 

2.2 Nachtragshaushalt 2009  

Das vom Bund aufgelegte Zukunftsinvestitionsprogramm ermöglichte Fördermittel für 
zusätzliche Investitionen, insbesondere im Bereich frühkindlicher Infrastruktur 
(Bildungspauschale) sowie energetischer Sanierung (Infrastrukturpauschale).  

Der Gemeinderat hat am 29.06.2009 in öffentlicher Sitzung für das Jahr 2009 einen 
Nachtragshaushalt beschlossen, um die zusätzlichen Maßnahmen und die damit 
verbundenen Fördermittel10 im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms 
wahrzunehmen. 

Durch die Nachtragssatzung vom 30.06.2009 wurde die Haushaltssatzung 2009 vom 
10.03.2008 geändert bzw. ergänzt. Die Änderungen wirken auf den Beginn des 
Haushaltsjahres 2009 zurück.  

In den Nachtragshaushaltsplan wurden gem. § 34 GemHVO alle erheblichen 
Änderungen in den Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Aufstellung 
bekannt waren, aufgenommen. 

 

Durch die Nachtragssatzung verminderten  sich die Einnahmen und Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts  um 1.060.000 EUR. Die Einnahmen und Ausgaben des 
Vermögenshaushalts erhöhten  sich um 2.379.000 EUR.  

Insgesamt erhöhte sich das Haushaltsvolumen durch den Nachtragshaushaltsplan 
um 1.319.000 EUR von 62.588.000 EUR auf 63.907.000 EUR 

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2009 vom 10.03.2008 blieben 
unverändert: 

 

Der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung war nach § 82 Abs. 2 Nr. 3 GemO 
erforderlich. Im Vermögenshaushalt sollten Ausgaben für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen getätigt werden, die im Verhältnis zum Volumen des 
Investitionshaushalts11, sowie aufgrund ihrer kommunalpolitischen Wertigkeit, als 
nicht unbedeutend zu werten waren.  

                                            
10 Die Stadt Achern beantragte Zuwendungen zur Schaffung von U3-Plätzen in den städtischen 
Kindertageseinrichtungen St. Michael, St. Nikolaus und Oberachern sowie für die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf energiesparende Technik. 
11 Mehr als 5 % des Investitionsvolumens im VmH (ohne Kredittilgung und Rücklagenzuführung) 
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Eine Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung aufgrund eines sich 
abzeichnenden erheblichen Fehlbetrags war zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben.12 

 

Das RP Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 14.07.2009 die 
Gesetzmäßigkeit13 des Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2009 bestätigt.  

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am 23.07.2009 ordnungsgemäß ortsüblich 
bekannt gegeben. Es wurde in der Bekanntgabe darauf hingewiesen, dass der 
Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 vom 24.07.2009 – 03.08.2009 
öffentlich ausliegt. 

 

 
2.3 Haushalt 2009  

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung dient der Feststellung und Deckung 
des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde im Haushaltsjahr 
voraussichtlich notwendig ist. Er ist die  

Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung  

und ermächtigt die Verwaltung Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. 
Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch 
aufgehoben. 

 

In der Haushaltssatzung sowie der Nachtragssatzung wurden für das 
Haushaltsjahr 2009 folgende Festsetzungen getroffen : 
 

 

                                            
12 Gemäß § 82 Abs. 2 Nr 1 bzw. Nr.2 GemO 
13 Gemäß §§ 82 Abs. 1 und 121 Abs. 2 GemO 

Haushaltssatzung 2009 2008
Festsetzungen Betrag (EUR) Betrag (EUR) Betrag (EUR) in %

Haushaltsplan

1. Einnahmen und Ausgaben

-Verwaltungshaushalt 49.684.000    52.030.000 - 2.346.000 - 4,51 

Haushaltssatzung 10.03.2008 50.744.000

Nachtragssatzung 30.06.2009 - 1.060.000 

-Vermögenshaushalt 14.223.000    12.236.000 + 1.987.000 + 16,24

Haushaltssatzung 10.03.2008 11.844.000

Nachtragssatzung 30.06.2009 + 2.379.000

-Gesamtbetrag 63.907.000    64.266.000 - 359.000 - 0,56 

2. Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) 0 0

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 5.255.000      5.294.000 -39.000

Kassenkredite

Festsetzung des Höchstbetrages 5.000.000      5.000.000 keine

Hebesätze

1. Grundsteuer A 300 v.H. 300 v.H. keine

2. Grundsteuer B 320 v.H. 320 v.H. keine

3. Gewerbesteuer 340 v.H. 340 v.H. keine

Veränderung zu Vorjahr
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Rückblickend auf die vergangenen 10 Jahre wiesen die Haushalte der Stadt Achern 
im Verwaltungshaushalt (VwH) und Vermögenshaushalt (VmH) folgende 
Gesamtvolumina auf: 

 

Der Haushaltsplan 2009 wurde wie im Vorjahr entsprechend den Erfordernissen des 
Gemeindewirtschaftsrechts aufgestellt und enthält alle verbindlichen Bestandteile 
gem. § 2 Abs. 1 sowie Anlagen gem. § 2 Abs. 2 GemHVO.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gibt entsprechend § 3 GemHVO einen guten 
Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft. 

Nachdem der Vermögenshaushalt bereits im Vorjahr stark angewachsen war 
(+69%), erhöhte sich die Gesamtsumme durch den Nachtragshaushalt noch
16,24 % gegenüber 2008. 
Doppelhaushalts etwa gleich hoch.
gesehen werden, dass durch die parallele Planung, Maßnahmen gleichmäßig auf die 
beiden Haushaltsjahre verteilt werden.

Bei der Gewerbesteuer
Ausnahmeergebnisse der Jahre 2007 und 2008 mit rd. 22 Mio.EUR sich nicht 
fortsetzen werden. Im Ergebnis konnten dann jedoch die für das Jahr 2009 
veranschlagten 17,5 Mio.EUR nicht erreicht werden. Da im Jahr 2009 
die Trägerdarlehen mit 6.243.000 EUR fast komplett an den städtischen Haushalt 
zurückzuführen, war keine Kreditermächtigung erforderlich.

 

 

2.3.1 Finanzberichte 

Aufgrund der sich anbahnenden Finanzkrise, 
am 9. und 16.03.2009 mündlich und per Tischvorlage über die aktuelle 
Finanzsituation informiert. Ein 
zeichnete sich ab. Die Steuerschätzung im Mai sollte weitere Zah
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Im Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 200914, den der Gemeinderat am 
29.06.2009 beschlossen hatte, wurden neben den zusätzlichen Positionen aufgrund 
des Zukunftsinvestitionsprogramms auch weiter wesentliche Veränderungen der 
Haushaltsdaten mit eingearbeitet. 

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung hatten sich insbesondere folgende 
Veränderungen ergeben: 

�  Steuerschätzung Mai 2009: geringerer Anteil an der Einkommensteuer, dafür 
Erhöhung bei Umsatzsteueranteil und Schlüsselzuweisungen. 

�  Bessere Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber März 2009 

�  Reduzierung bei Gewerbesteuer- und Kreisumlage 

�  Wesentlich höhere Zinseinnahmen (Festgeldanlage in erheblichem Umfang) 

�  Mehrausgaben im Personalbereich auf Grund Tarifabschluss. 

�  Statt Zuführung zum VmH, jetzt negative Zuführung (VmH an VwH)  

�  höhere Rücklagenentnahme erforderlich. 

 

Es gab jedoch noch keine Anzeichen dafür, dass insgesamt das Planziel 2009, 
aufgrund eines sich abzeichnenden erheblichen Fehlbetrags, gefährdet ist und 
deshalb die Nachtragssatzung erforderlich ist.  

 

Am 02.11.2009 wurde der Gemeinderat (nichtöffentlich) wiederum mündlich über die 
aktuelle Finanzsituation informiert. Die Gewerbesteuereinnahmen hatten sich 
gegenüber der Nachtragsplanung noch weiter verschlechtert. Darüberhinaus wurden 
Bescheide angefochten, die einerseits bis zur endgültigen Entscheidung verzinst 
werden müssen und vermutlich zu hohen Rückzahlungen führen. 

Auch bei den FAG-Leistungen wurden Rückgänge erwartet. Genaueres sollte die 
Novembersteuerschätzung bringen. 

Nur eine Woche später hatte sich die Finanzsituation besonders hinsichtlich der 
Gewerbesteuereinnahmen nunmehr extrem verschlechtert.  

Der Gemeinderat beschließt daher am 09.11.2009 in nichtöffentlicher Sitzung mit 
sofortiger Wirkung eine haushaltswirtschaftliche Sperre15. 

 

 

2.3.2 Überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgaben (ÜPL/ APL) 

Für die Führung der Haushaltswirtschaft während des Haushaltsjahres sind nach 
dem Grundsatz der sachlichen Bindung die Ausgabeansätze des Haushaltsplans 
und des Nachtragshaushaltsplans verbindlich (§ 80 Abs. 3 GemO). Die Stadt ist 
verpflichtet, die Ausgabemittel so zu verwalten, dass sie zur Deckung der Ausgaben 
ausreichen (§ 26 Abs. 1 GemHVO). Da die Ausgabeansätze zu einem Großteil aber 
nur geschätzt werden können und dabei erhebliche Unsicherheitsfaktoren bestehen, 
lässt sich die Überschreitung von Ausgabeansätzen nicht immer vermeiden. Dieser 
Tatsache hat der Gesetzgeber Rechnung getragen und unter bestimmten 
Voraussetzungen Haushaltsüberschreitungen zugelassen. 

                                            
14 Siehe 2.2 
15 Siehe 2.3.4 
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Die Zulässigkeit von über- und außerplanmäßigen Ausgabe n setzt – sofern 
keine  Nachtragssatzung16 erforderlich ist – alternativ voraus: 

·  Dringendes Bedürfnis und Deckung gewährleistet 
·  Unabweisbarkeit der Ausgabe und kein erheblicher Fehlbetrag 
·  Erleichterung bei Investitionen (§ 84 Abs. 2 GemO) 

Sind über- und außerplanmäßige Ausgaben (ÜPL/APL) nach Umfang oder 
Bedeutung erheblich , so bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats  – oder 
eines nach der Hauptsatzung zuständigen Organs (Ausschuss, Oberbürgermeister).  

Die Zustimmung des Gemeinderats ist unbedingt vor  Eingehen einer Verpflichtung 
einzuholen, die im laufenden Jahr zu einer über- oder außerplanmäßigen Ausgabe 
führt (Gesetzesbegründung zu § 84 GemO, vgl. auch § 84 Abs. 3 GemO). Eine erst 
nachträgliche Zustimmung würde dem Etatrecht des Gemeinderates widersprechen. 

 
Nach der Hauptsatzung der Stadt Achern und der Zuständigkeitsordnung waren im 
Rechnungsjahr 2009 für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
zuständig: 

 bis    15.000 EUR: Oberbürgermeister 
 über 15.000 bis 60.000 EUR: Beschließende Ausschüsse 
 über 60.000 EUR: Gemeinderat 
 
Die Bewilligung der ÜPL oder APL ersetzt dann die Ausgabeermächtigung des 
Haushaltsplans. 

Nach § 11 Nr. 2 GemHVO kann zur Deckung von ÜPL und APL des 
Verwaltungshaushalts eine angemessene Deckungsreserve im Haushalt 
veranschlagt werden. Diese Mittel sind nicht übertragbar.  

Im Berichtsjahr wurden 50 T EUR als Deckungsreserve eingestellt, die jedoch nicht 
beansprucht werden mussten. 

Im Haushalt der Stadt Achern sind für 10 Ausgabegruppen Sammelnachweise 
gebildet, innerhalb denen die Ausgabenansätze gem. § 18 GemHVO gegenseitig 
deckungsfähig sind. Dies erhöht den Spielraum bei den einzelnen Ausgabeansätzen. 
Innerhalb des Sammelnachweises muss hier lediglich die Gesamtsumme 
eingehalten werden. Darüber hinaus sind im Haushalt weitere Haushaltsvermerke17 
nach §§ 17-19 GemHVO festgesetzt. Mehrausgaben gelten dann nicht als ÜPL, 
solange die Deckung über einen Deckungsvermerk gegeben ist. 

Innerhalb der gebildeten Budgets für EDV, Schulen und Kitas besteht die 
Besonderheit, dass die Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt auch für die 
Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens im Vermögenshaushalt 
verwendet werden können. (einseitig deckungsfähig) Bei Inanspruchnahme muss 
jedoch gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO die Mindestzuführung zum VmH gewährleistet 
sein. 

Die ÜPL bzw. APL, die einzeln bewilligt werden mussten, sind in Achern daher 
überschaubar.  

Die ÜPL und APL wurden pflichtgemäß vorgelegt und in der jeweiligen Zuständigkeit 
genehmigt. 

                                            
16 § 82 Abs. 2 GemO 
17 siehe Haushaltsplan 2008/2009, S. 465-470) 
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2.3.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel 

Unter Bewirtschaftung versteht man, dass die Stadt Verpflichtungen gegenüber 
Dritten eingeht und entstandene Forderungen geltend macht. 

Nach § 26 Abs. 1 GemHVO müssen die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel so 
verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen. 
Dabei ist generell der in § 77 Abs. 2 GemO manifestierte Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.  

Insbesondere im Vermögenshaushalt ist darauf zu achten, dass die  

-  rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist und 
-  die Fortführung oder Beendigung bereits laufender Maßnahmen 

dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 

In Achern wird das Kontrollsystem der Finanzbuchhaltungssoftware SAP genutzt. 
Dadurch ist erst mal keine Buchung mehr möglich, wenn der vorhandene 
Haushaltsansatzes ausgeschöpft ist,. Für Mehrausgaben ist dadurch zwangsläufig 
ein Deckungsvorschlag erforderlich.  

 

 

2.3.4 Haushaltswirtschaftliche Sperre 18 

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert 
ist. Bei Bekanntwerden von negativen Einflüssen müssen daher alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, den Haushaltsausgleich und damit die Aufgabenerfüllung 
sicherzustellen. 

Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, sind gemäß § 29 GemHVO planmäßige 
Ausgaben möglichst aufzuschieben und somit zeitweilig zu sperren. Lässt sich trotz 
haushaltswirtschaftlicher Sperre ein erheblicher Fehlbetrag nicht vermeiden, muss 
ein Nachtragshaushalt erlassen werden. 

Auf Grund der sich abzeichnenden dramatischen Einnahmeverschlechterung schlägt 
der Fachbereichsleiter Finanzen dem Gemeinderat am 09.11.2009 vor, eine 
haushaltswirtschaftliche Sperre zu beschließen. 

Der Gemeinderat beschließt in der nichtöffentlichen Sitzung am 09.11.2009 mit 
sofortiger Wirkung eine haushaltswirtschaftliche Sperre für das Eingehen von 
Verpflichtungen und das Leisten von Ausgaben, zu denen die Stadt nicht gesetzlich 
oder vertraglich verpflichtet ist oder die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs 
zwingend erforderlich sind. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des gemäß 
Hauptsatzung für den Vollzug des Haushaltsplans zuständigen Gremiums bzw. des 
Oberbürgermeisters. Die haushaltswirtschaftliche Sperre gilt bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres 2009.  

Alle Budgets sowie der Veranstaltungsaufwand der Kernstadt und die 
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters werden im laufenden Jahr um 10 % 
gekürzt.  

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von maximal 200.000 EUR im Bereich der 
Bewirtschaftungskosten (Sammelnachweis 5400) werden genehmigt. Die Deckung 
erfolgt über Minderausgaben im Bereich der Sammelnachweise 5000 bis 5700. 
                                            
18 § 29 GemHVO 
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2.3.5 Budgetierung 

Unter Budgetierung versteht man ein von der üblichen Mittelbewirtschaftung 
abweichendes Verfahren der Haushaltsplanaufstellung. Einem Aufgabenbereich 
werden pro Haushaltsjahr global Haushaltsmittel (Budgets) zur eigenverantwortlichen 
Verwendung zugewiesen, über die nach bestimmten Regeln verfügt werden kann. 

Budgetierung ist ein wesentliches Element des Neuen Steuerungsmodells (NSM). Es 
soll damit die Eigenverantwortung der Fachbereiche gestärkt und durch 
Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung zu effektivem und 
wirtschaftlichen Handeln motiviert werden. Eine flächendeckende Budgetierung im 
Sinne des NSM ist in Achern erst mit der Einführung des NKHR vorgesehen. 

Für folgende Bereiche sind im Haushalt 2009 durch entsprechende 
Haushaltsvermerke Zuschuss-Budgets  in der Form eingerichtet, dass die 
Ausgabeansätze gedeckelt sind und ersparte Mittel angespart werden können: 
 

Bereich  Budgethöhe  

(in EUR) 

Bemessungsgrundlage  

Verfügungsmittel OB 1.800  

Veranstaltungsaufwand allg. 

Achern 

Ortsteile (insgesamt) 

 

25.000 

35.330 

Einwohnerzahl 

Dorfmittel (insgesamt) 30.000 Einwohnerzahl 

Schuletat (insgesamt) 693.504 Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen 

KiTas (insgesamt) (ab 2008) 59.610 Anzahl Plätze lt. Betriebserlaubnis 

 
Im Verlauf des Jahres 2009 wurde zusätzlich ein Budget für die Feuerwehr gebildet. 
In dieses Budget wurden auch die Personalkosten einbezogen.  

 

 

2.4 Mittelfristige Finanzplanung 

§ 85 GemO verpflichtet dazu, der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung 
zugrunde zu legen. Grundlage ist das Investitionsprogramm, das die voraussichtliche 
Investitionstätigkeit beginnend mit dem laufenden Haushaltsjahr, dem Planjahr und 
den drei Folgejahren aufzeigt. Für das Haushaltsjahr 2009 umfasst der 
Finanzplanungszeitraum die Jahre 2008 bis 2012. 

Bei Doppelhaushalten erstreckt sich die eigentliche Finanzplanung zunächst auf die 
dem Doppelhaushalt folgenden zwei Haushaltsjahre. Dem Haushaltsplan 
2008/200919 wurde ein Finanzplan für den Planungszeitraum 2007 bis 2011 als 
Anlage beigefügt. Im Investitionsprogramm 2008 wurde zusätzlich die Planung für 
2012 aufgenommen. 

Vor Beginn des Jahres 2009 hätte jedoch gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO die 
Finanzplanung um ein weiteres Jahr fortgeschrieben werden und dem 
Gemeinderat vorgelegt werden müssen. Dies ist nicht  erfolgt. Erst im Rahmen 
der Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2010 /2011 wurde im März 
2010 dem Gemeinderat eine modifizierte Finanzplanun g vorgelegt. 

                                            
19 Haushaltsplan 2008/2009, Seite 547 ff. 
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3 Prüfung der Jahresrechnung 2009 

Die Jahresrechnung ist innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres 
aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des 
Haushaltsjahres festzustellen (§ 95 Abs. 2 GemO). Das RPA hat die Prüfung 
innerhalb von 4 Monaten nach Aufstellung der Jahresrechnung durchzuführen (§ 110 
Abs. 2 GemO). Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Schlussbericht 
zusammenzufassen und dem Gemeinderat vorzulegen. 

Die vollständige Aufstellung der Jahresrechnung 2009 sowie deren 
Prüfungsbereitschaft (gem. § 110 GemO) erfolgte mit Zugang der Jahresrechnung 
einschließlich Rechenschaftsbericht und Beteiligungsbericht beim RPA am 
12.10.2010.  

Die Fristen wurden nicht eingehalten. 20 

 

 

3.1 Bestandteile der Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung wurde mit folgenden Pflichtbestandteilen nach § 39 GemHVO 
vorgelegt: 

- kassenmäßiger Abschluss vom 14.09.2010 
- Haushaltsrechnung (Stand 10.09.2010) 
- Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2009) 

Außerdem sind folgende Anlagen beigefügt: 

- Rechnungsquerschnitt (Stand 10.09.2010) 
- Gruppierungsübersicht (Stand 10.09.2010) 
- Rechenschaftsbericht  

 

Die Jahresrechnung 2009 ist vollständig und entspri cht somit formell den 
Vorschriften der GemHVO.  

Die Buchführung  sowie die Belegführung sind geordnet.  

 

 

3.2 Rechenschaftsbericht 

Im Rechenschaftsbericht sind im Vorbericht (S. 5-56) die wichtigsten Ergebnisse der 
Jahresrechnung und die wesentlichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen 
übersichtlich dargestellt und erläutert.  

Darüber hinaus ergänzen auf den Seiten 57-134 die Verwaltungsberichte das 
Zahlenmaterial durch interessante Ausführungen und Statistiken aus den 
verschiedenen Aufgabenbereichen der Verwaltung. 

Der gemäß § 105 Abs. 2 GemO vom Fachbereich Finanzen erstellte 
Beteiligungsbericht 200921 wurde ebenfalls der Jahresrechnung 2009 beigefügt. 

                                            
20 Bei den Prüfungs- und Feststellungsfristen handelt es sich um Ordnungsfristen, die eine zügige und 
zeitnahe Rechnungslegung bezwecken sollen. Die Verzögerung hat keine rechtlichen Konsequenzen. 
21 Rechenschaftsbericht S. 135-161 
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3.3 Kasse - Kassenmäßiger Abschluss 

3.3.1 Allgemeines 

Die Kassengeschäfte (§ 1 GemKVO) der Stadt werden von der Stadtkasse erledigt. 

Die Stadtkasse ist organisatorisch als Fachgebiet (FG) 4.3 dem Fachbereich (FB) 4 
Finanzen zugeordnet. 

Darüber hinaus sind der Stadtkasse als fremde Kassen (§ 2 GemKVO) die 
Gemeindekasse Sasbachwalden sowie die Kassen der Zweckverbände „Musik- und 
Kunstschule Achern-Oberkirch“ und „Interkommunales Gewerbegebiet“ übertragen, 
die getrennt von der Kasse der Stadt Achern verwaltet werden. 

Für die Eigenbetriebe sind Sonderkassen eingerichtet, die nicht von der Stadtkasse 
geführt werden. 

 

Die Kassengeschäfte werden seit 01.01.2002 über das landeseinheitliche EDV-
Verfahren SAP-PSM geführt. Seit 01.01.2008 sind nach den Ausgaben und 
Vorverfahren auch die Einnahmen einbezogen.  

Das Regionale Rechenzentrum Baden-Franken (KIVBF) hat gem. § 11 Abs. 2 
GemKVO bescheinigt, dass während des Haushaltsjahres 2009 die dem 
automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren (§ 11 Abs. 1 GemKVO) 
zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und 
gespeichert worden sind und dass die Datenausgabe (VwV GemKVO Nr. 4 zu § 17) 
vollständig und richtig ist. 

 
 
 
3.3.2 Kassenprüfung 

Am 24.11.2009 wurde bei der Stadtkasse eine unvermutete Kassenprüfung (im 
Sinne von § 112 Abs. 1 Nr. 2 GemO) durchgeführt und ein Bericht darüber gefertigt, 
der dem Oberbürgermeister vorgelegt wurde.  

Die Bücher werden nach den Grundsätzen der GemKVO geführt. Die erforderlichen 
Belege sind vorhanden und entsprechen nach Form und Inhalt den Vorschriften. Die 
Kassensicherheit ist gewährleistet, die Kassengeschäfte werden ordnungsgemäß 
erledigt.  

Geprüft wurde insbesondere die Abwicklung der Geldanlagen sowie Rückstände und 
Überzahlungen.  

Das RPA hat außerdem im Rahmen der begleitenden Prüfung den Fachbereich 
Finanzen bei der längst überfälligen Neufassung der Dienstanweisung für das 
Kassenwesen unterstützt. Zum 01.10.2009 ist die modifizierte Dienstanweisung nun 
in Kraft. 
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3.3.3 Kassenliquidität 

Die Hauptaufgabe der Stadtkasse besteht darin durch entsprechende 
Liquiditätsplanung die Zahlungsbereitschaft der Stadt jederzeit sicherzustellen.  

Für vorübergehende Engpässe wurde in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2009 festgesetzt, dass der Kassenbestand bis zu einem Höchstbetrag von  
5.000.000 EUR durch Kassenkredite  verstärkt werden kann.  

Dieser Kreditrahmen wurde in 2009 nicht ausgeschöpft. Kurzzeitig musste die 
Liquidität durch Kassenkredite verstärkt werden. 

 
 
Insgesamt waren dafür 2.344,70 EUR an Zinsen angefallen. 
 
Zum Jahresende 2009 bestand noch ein Kassenkredit von 700.000 EUR. 

Die Kassenliquidität war jederzeit in ausreichendem Umfang gegeben. 

 

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel sind sicher und Ertrag bringend 
anzulegen.  

Da mit beiden Hausbanken eine Verzinsung auf den Girokonten vereinbart ist, die 
sich am Euribor entsprechend der „Zinsstaffel für Großeinlagen“ orientiert, erübrigen 
sich die früher praktizierten Tagesgeldanlagen. 

Längerfristig nicht benötigte Kassenmittel wurden als Festgelder angelegt.  

Zum Jahresende 2009 waren noch 7.500.000 EUR zu 0,90 % p.a. als Festgelder 
angelegt. 

 

Darüber hinaus verstärkte die Stadt im Bedarfsfall die Kassenliquidität der 
Stadtwerke durch die Gewährung von Kassenkrediten. Als Zinssatz wurde jeweils 
der Mittelwert der am Kapitalmarkt zu erreichenden Sätze für Tagesgelder und 
Kassenkredite errechnet. Zum Jahresende waren den Eigenbetrieben keine 
Kassenkredite gewährt. Die Überlegungen eventuell über einen Cashpool im 
sogenannten Clearingverfahren den Liquiditätsausgleich zwischen Stadt und 
Eigenbetrieben zu automatisieren, haben bisher noch zu keinem Ergebnis geführt.  

In der Vermögensrechnung werden die gewährten Kassenkredite als sonstige 
Geldanlagen geführt. 

 

Die aus den Geldanlagen (Festgelder plus Kassenkredite an Stadtwerke) erzielten 
Zinserträge  betrugen im Jahr 2009 einschließlich der Guthabenverzinsung auf den 
Girokonten 437.854 EUR.  

 

 

*Kassenkredit vom 10.03.2009 - 20.03.2009                                     ; 1,80 %2.200.000,00            EUR

*Kassenkredit vom 17.07.09 - 17.08.2009 500.000,00               EUR

*Kassenkredit vom 04.11.-02.12.2009 2.000.000,00            EUR

*Kassenkredit vom 10.12.2009 - 10.01.2010 700.000,00               EUR
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3.3.4 Kassenmäßiger Abschluss 

Der kassenmäßige Abschluss ist der Nachweis über sämtliche kassenmäßigen 
Vorgänge im Laufe des Haushaltsjahres. Er beinhaltet neben den Soll- und Ist-
Buchungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts auch die haushaltsfremden 
Vorgänge (ShV).  

 

Der kassenmäßige Abschluss enthält nach § 40 GemHVO insgesamt und jeweils 
gesondert für die Sachbücher des VwH, VmH und ShV die 

·  Solleinnahmen und Sollausgaben, 
·  Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag, 
·  Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste.  

 

Er weist als Differenz zwischen den gesamten Ist-Einnahmen und den gesamten Ist-
Ausgaben den buchmäßige Kassenbestand  aus. Ist das buchmäßige 
Kassenergebnis negativ, handelt es sich um einen Kassenvorgriff. 

Das Kassenergebnis ist in das Zeit- und Sachbuch des folgenden Haushaltsjahres zu 
übertragen (§ 32 Abs. 2 GemKVO). 

 

Der kassenmäßige Abschluss 2009  wurde am 14.09.2010 erstellt.22  Er entspricht 
den Vorgaben des § 40 GemHVO und weist folgendes Ergebnis aus: 

 
 

Der Kassenbestand ist im ShV ordnungsgemäß ausgewiesen. 

 

 

 

 

                                            
22 siehe Rechenschaftsbericht S. 162 

Reste VJ Soll Ist Reste 31.12. Reste VJ Soll Ist Rest 31.12
K 458.848,24 458.290,67
H 1.649.800,90 1.061.506,38

K 519.414,96 6.360.022,75 K 180.484,07 556.113,32
H 3.217.432,00 6.945.449,09 H 7.175.346,79 9.353.386,99

Einnahme-Ist 119.806.616,08 Ausgabe-Ist 113.165.366,58

Kassenreste Kassenbestand 6.641.249,50
Haushaltsreste

20.450.832,20 Rest Kassenabschluss 2008

2.999.918,41 Kassenbestand 2008

Kassenrest ShV Vj. 23.450.750,61 EUR

K 18.470.034,51 50.834.726,05

K = 

H = 

14.155.436,82 11.601.767,37

51.526.246,99

Ausgaben (EUR)

49.448.500,13 50.037.352,22

17.778.513,57

VwH

VmH

SHV

Einnahmen (EUR)

49.448.500,13 48.847.883,74K 746.916,94 1.347.533,33

7.913.556,26

14.155.436,82 4.586.811,94

K 23.450.750,61 50.834.726,05 66.371.920,40
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3.3.5 Kassenreste 

In § 46 Nr.17 GemHVO werden Kassenreste definiert als Saldo zwischen 
Rechnungs-Soll und Rechnungs-Ist.  

Kasseneinnahme reste (KER) sind demnach noch nicht eingegangene 
Einzahlungen. Bei Kassenausgabe resten (KAR) handelt es sich um noch nicht 
getätigte Auszahlungen. 

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Kassenreste im Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt folgendermaßen dar: 

 
Der aus der Rückführung des Trägerdarlehens resultierende KER im 
Vermögenshaushalt  in Höhe von 6.243.000 EUR ist in der Tabelle nicht enthalten, 
da er die Aussagekraft der Übersicht verfälschen würde. 

Bei den ausgewiesenen KER des Vermögenshaushalts handelt es sich 
insbesondere um (auf T EUR gerundet): 

·  Erschließungsbeiträge 85 T EUR 
·  Veräußerung von Grundstücken 14 T EUR 

 

Kasseneinnahmereste 2009 

Die größten Posten der KER im Verwaltungshaushalt  (rd. 95 % der Gesamtsumme) 
verteilen sich auf folgende Einnahmebereiche (auf T EUR gerundet): 

·  Gewerbesteuer 760 T EUR 
·  Grundsteuer 22 T EUR 

·  Verwaltungsgebühren 57 T EUR 
davon Baugebühren  38 T EUR 

·  Benutzungsentgelte 46 T EUR 
davon Friedhof 14 T EUR, Kitas 17 T EUR, Gong/AKF 7 T EUR 

·  Buß- und Verwarnungsgelder 35 T EUR 
·  Mieten und Pachten 66 T EUR 

·  Kostenersätze Feuerwehr 15 T EUR 
·  Kostenersätze Bauhof 14 T EUR 
·  Mahngebühren, Säumniszuschläge u.a. 62 T EUR 

·  Nachzahlungszinsen 108 T EUR 
·  Anteil Grund- und Gewerbesteuer IKG 20 T EUR 

·  Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, ZV 76 T EUR 
(Abrechnung erst nach dem 31.12.2009)   

Rechnungsjahr Vorjahr Rechnungsjahr Vorjahr

2009 2008 2009 2008

SOLL lt. Kassenabschluss 49.448.500 €             56.903.149 €             14.155.437 €     15.265.595 €     

Kasseneinnahme reste 1.347.533 €               746.917 €                  117.023 €          519.415 €          
in %  vom SOLL 2,7 1,3 0,8 3,4

Kassenausgabe reste 458.291 €                  458.848 €                  556.113 €          180.484 €          
in %  vom SOLL 0,9 0,8 3,9 1,2

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt
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Die Erhöhung der Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt gegenüber dem 
Vorjahr beruht hauptsächlich auf den hohen Kasseneinnahmeresten bei der 
Gewerbesteuer. (siehe oben. VJ. 190 T EUR) 

 

Kassenausgabereste 2009 

Bei den ausgewiesenen KAR des Vermögenshaushalts handelt es sich 
insbesondere um (auf T EUR gerundet): 

·  Hochbaumaßnahmen 291 T EUR 
(u.a. Feuerwehrhaus, Mensa Gymnasium, Kulturforum)  

·  Tiefbaumaßnahmen 42 T EUR 

·  Tilgungsraten 161 T EUR 

 

Im Verwaltungshaushalt  waren insbesondere noch Zahlungsverpflichtungen für 
Kreditzinsen (102 T EUR) und der Zuschuss an die Caritas für die 
Schulkindbetreuung 2009 (156 T EUR) offen. 

 

 

3.4 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) 

Durchlaufende Gelder und fremde Mittel im Sinne der §§ 13 und 46 Nr. 29 GemHVO 
sind im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge zu buchen und abzuwickeln.  

Insbesondere werden, neben Vorschüssen und Verwahrgeldern, die Steuer- und 
Sozialversicherungsleistungen, sowie die Personalkostendurchbuchung an die 
Eigenbetriebe im ShV abgewickelt. 

Das ShV umfasst alle Einnahmen und Ausgaben, die sich nicht auf den Haushalt 
auswirken. Dazu gehören vor allem auch Rücklagen, Geldanlagen und 
Kassenkredite, die sich zwar auf die Kasse und die Vermögensrechnung, aber nicht 
auf den Haushalt auswirken. Der Stand dieser Positionen ist aus den Kassenresten 
ersichtlich. 

Außerdem wird der buchmäßige Kassenbestand bzw. –vorgriff über das ShV vom 
abgeschlossenen auf das Folgejahr übertragen.  

Insgesamt waren 2009 im ShV folgende Kassenreste ausgewiesen: 
 

 

01.01.2009 31.12.2009 Veränderung

EUR EUR EUR

Kasseneinnahme reste 23.450.751           14.554.806           - 8.895.945 

davon Geldanlagen 20.055.608              7.500.000                - 12.555.608 
davon Kassenbestand 2.999.918                6.641.250                + 3.641.331

Kassenausgabe reste 18.470.035           17.778.514           - 691.521 

davon Allgemeine Rücklage 15.814.937              16.828.555              + 1.013.618
davon Kassenkredite -                            700.000                   + 700.000

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
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3.5 Haushaltsrechnung 

In der Haushaltsrechnung werden sämtliche haushaltswirksamen Vorgänge des 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im Laufe des Haushaltsjahres 
nachgewiesen. Hier ist ablesbar, inwieweit der Haushaltsplan tatsächlich vollzogen 
bzw. von ihm abgewichen wurde. Dazu werden die SOLL-Einnahmen und SOLL-
Ausgaben zuzüglich der Haushaltsreste den Haushaltsansätzen gegenübergestellt. 

 

Der Erfolg der Haushaltswirtschaft ist an folgenden Kriterien ablesbar: 

�  Ergebnis der Haushaltsrechnung ist in Einnahmen und Ausgaben aufgeglichen.  

�  Es wurden ausreichend Mittel für anstehende Investitionen erwirtschaftet. 

�  Es wurde wirtschaftlich und sparsam gewirtschaftet. 

�  Vermögen und Schulden sind ordnungsgemäß nachgewiesen. 

 

Als oberster Grundsatz nach § 77 Abs. 1 GemO ist die stetige Aufgabenerfüllung 
sicherzustellen und darauf zu achten, dass der Haushalt nicht zum Nachteil folgender 
Jahre aus der Substanz ausgeglichen wird. 

 

Die Haushaltsrechnung wurde mit SAP am 10.09.2010 erstellt. Sie entspricht den 
Vorgaben des § 41 GemHVO und weist folgendes Ergebnis aus: 

 

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 

Einnahmen (EUR)) 

Sachbuch HReste Soll HReste Soll  
  Vorjahr lfd. Jahr lfd. Jahr bereinigt 

VwH   49.448.500,13   49.448.500,13 

VmH 3.217.432,00 10.427.419,73 6.945.449,09 14.155.436,82 

gesamt 3.217.432,00 59.875.919,86 6.945.449,09 63.603.936,95 

     Ausgaben (EUR) 

Sachbuch HReste Soll HReste Soll  
  Vorjahr lfd. Jahr lfd. Jahr bereinigt 

VwH 1.649.800,90 50.036.794,65 1.061.506,38 49.448.500,13 

VmH 7.175.346,79 11.977.396,62 9.353.386,99 14.155.436,82 

gesamt 8.825.147,69 62.014.191,27 10.414.893,37 63.603.936,95 

Entwicklung der Haushaltsreste 

Sachbuch Haushaltseinnahme reste Haushaltsausgabe reste 
  Veränderung  in Euro Veränderung  in Euro 

VwH   - 588.294,52  

VmH + 3.728.017,09  + 2.178.040,20  

gesamt + 3.728.017,09  + 1.589.745,68  
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Das Rechnungsergebnis weicht von der Haushaltsplanung folgendermaßen ab: 

 
Aufgrund der im November 2009 beschlossenen haushaltswirtschaftlichen Sperre 
wurde der Haushaltsplan ausgeschöpft, aber nicht überschritten. 

Die Finanzen der Stadt Achern sind durch die vorausschauende und sorgsame 
Haushaltsführung des Fachbereichsleiters Finanzen in sehr guten Händen. Interne 
Kontrollsysteme verhindern, dass es unbemerkt zu Überschreitungen kommt. 

 

Die Abweichungen der einzelnen Einnahme- und Ausgabebereiche sind im 
Vorbericht ab Seite 10 grafisch und zahlenmäßig aufgeschlüsselt. 

Das RPA möchte diese Übersichten nicht wiederholen, sondern durch eigene 
Analysen und Erläuterungen ergänzen.  

Die Gewerbesteuereinnahmen sind gegenüber dem bereits im Nachtragshaushalt 
nach unten korrigierten Wert noch um weitere 1,6 Mio. EUR eingebrochen. Dies 
zeichnete sich bereits im November 2009 ab und führte zum Beschluss der 
haushaltswirtschaftlichen Sperre. Das Rechnungsjahr 2009 konnte somit durch die 
bekannten finanzwirtschaftlichen Entwicklungen nicht an die beiden sehr 
erfolgreichen Vorjahre anknüpfen.  

 

Die kontinuierliche strukturelle Verbesserung des Verwaltungshaushalts und 
Haushaltskonsolidierungsstrategien werden in den nächsten Jahren zum 
Dauerthema werden. Das RPA wird in der künftigen Prüftätigkeit verstärkt die 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit durchleuchten mit dem Ziel 
Einsparpotentiale aufzuzeigen. 

Das Aufgabenspektrum, das die Stadt leisten kann, hängt einerseits von den 
verfügbaren Einnahmen und andererseits von sparsamer und wirtschaftlicher 
Mittelverwendung ab. In schwieriger Haushaltslage muss so mancher 
Aufgabenbereich einer kritischen Bestandsaufnahme unterzogen werden. Es wird 
auf dem Prüfstand stehen, ob die Stadt die Aufgabe überhaupt bzw. in diesem 
Umfang weiterhin erfüllen kann oder muss. Dabei ist einerseits verwaltungsintern zu 
überlegen, ob die Aufgabenerledigung optimiert werden kann, andererseits ist es 
eventuell wirtschaftlicher, die Aufgabe an einen Dritten zu übertragen. 

Haushaltsansatz Rechnungs-

incl. Nachtrag ergebnis

EUR EUR % EUR
VwH
Einnahmen/Ausgaben 49.684.000            49.448.500,13 -0,47 - 235.499,87 

Zuführung zum VmH 751.000 -                1.291.550,11 + 2.042.550,11

VmH

Einnahmen/Ausgaben 14.223.000            14.155.436,82 -0,48 - 67.563,18 

Rücklagenentnahme 1.993.000              423.000,00

Rücklagenzuführung -                             1.436.617,54 + 3.006.617,54

Gesamt 63.907.000            63.603.936,95 -0,47 - 303.063,05 

Einnahmen/Ausgaben

Abweichung
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3.6 Haushaltsausgleich - Zuführung 

Nach § 80 Abs. 2 GemO ist der Haushaltsplan einnahme- und ausgabeseitig 
auszugleichen. Die bei der Ausführung des Verwaltungshaushalts (VwH) zur 
Deckung der Ausgaben nicht benötigten Mittel sind dem Vermögenshaushalt (VmH) 
(§ 22 Abs. 1 GemHVO) zuzuführen. 

Die Zuführung zum „Investitionshaushalt“ muss mindestens so hoch bemessen sein, 
dass sie für den Schuldendienst (ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) 
ausreicht (§ 22 Abs. 1, Satz 2 GemHVO), soweit keine Ersatzdeckungsmittel nach    
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 - 4 GemHVO zur Verfügung stehen. Damit ist beabsichtigt, dass 
Kreditlasten aus laufenden Einnahmen getragen werden und nicht zur weiteren 
Verschuldung der Gemeinde führen. 

Als Ersatzdeckungsmitteln kommen u.a. in Frage: 

- Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen 
- Entnahme aus der Rücklage 
- Investitionszuschüsse und Beiträge23 

Solange die Zuführungsraten an den VmH hoch genug sind, spielen die 
Ersatzdeckungsmittel keine Rolle. 

Außerdem soll  die Zuführung vom VwH an den VmH auch die Bildung der nach § 20 
GemHVO geforderten Mindestrücklage ermöglichen und insgesamt mindestens so 
hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen (§ 22 Abs. 1 Satz 3 
GemHVO). 

Über die Abschreibungen24 werden die Anschaffungskosten des Anlagevermögens 
entsprechend der Nutzungsdauer den laufenden Ausgaben zugerechnet und der 
jährliche abnutzungsbedingte Werteverzehr abgebildet. Durch Benutzungsentgelte 
wird ein Teil der Abschreibungen refinanziert, der über die Zuführung dem VmH 
zufließen soll und damit zur Substanzerhaltung des städtischen Vermögens beiträgt. 

 

Im Doppelhaushalt 2008/2009 wurde ursprünglich im Jahr 2009 zum 
Haushaltsausgleich eine Zuführung an den VmH von 75.000 EUR veranschlagt. Die 
Nachtragshaushaltsplanung 2009 ging jedoch von einer negativen Zuführung25 von 
751.000 EUR aus. Die durch die haushaltswirtschaftliche Sperre erzielten 
Einsparungen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ermöglichten im 
Jahresergebnis 2009 eine tatsächliche Zuführung an den VmH von 1.291.550 EUR.  

 

Zieht man von der im VwH erwirtschafteten Zuführungsrate an den VmH die 
Aufwendungen für die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten ab, 
erhält man die sogenannte Netto-Investitionsrate . 

Die Netto-Investitionsrate  dient dazu, einen Eigenfinanzierungsbeitrag für den VmH 
zu erwirtschaften. Die Netto-Investitionsrate gibt somit Aufschluss über die 
Leistungsfähigkeit des kommunalen Haushalts und gilt daher als Schlüsselzahl zur 
Beurteilung der Finanzlage. 

                                            
23 Investitonszuschüsse und Beiträge stehen nur dann als Ersatzdeckungmittel zur Verfügung, wenn 
die dazugehörigen Investitionsmaßnahmen inzwischen anderweitig finanziert wurden. 
24 Abschreibungen bisher nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen 
25 d.h. Zuführung vom VmH an den VwH 
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Die Zuführungsraten der beiden vorangegangenen, außergewöhnlich guten, 
Haushaltsjahre konnten bedingt durch die allgemeine Finanzkrise nicht mehr erreicht 
werden.  

Die Mindest- und Sollanforderungen des § 22 GemHVO konnten jedoch noch erfüllt 
werden. Es konnte noch eine Netto-Investitionsrate erzielt werden, die einen 
wertvollen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Investitionen leistet.  

 
 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Netto-Investitionsrate seit 1997 und im 
Vergleich dazu die jeweils veranschlagten Haushaltsansätze.  
 

 
 
Es ist einerseits deutlich zu erkennen, wie die Haushaltswirtschaft regelmäßig 
wiederkehrenden Hochs und Tiefs ausgeliefert ist. Außerdem ist sichtbar, wie weit 
Planung und Ergebnis häufig auseinanderklaffen. 

2009 2008 2007
EUR EUR EUR

tatsächliche Zuführung VwH an VmH 1.291.550 9.635.577 8.217.433
in %  vom Gesamt-SOLL VwH 2,6 16,9 15,2

abzgl. Kreditbeschaffungskosten 0 0 0
abzgl. Ordentliche Tilgungen 825.921 853.958 800.984

Netto-Investitionsrate 465.629 8.781.618 7.416.449
in %  vom Gesamt-SOLL VmH 3,3 57,5 43,5

Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 GemHVO) 825.921 853.958 800.984

Abschreibungen 1.250.278 1.197.295 1.171.354

Rücklagenzuführung 1.013.618 3.273.465 4.286.293

tatsächliche Zuführung 1.291.550 9.635.577 8.217.433
Planansatz (H.-Plan) -751.000 3.528.000 1.701.000
Erhöhte Zuführung (Überschreitung) 2.042.550 6.107.577 6.516.433

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Planansatz 597.7 685.1 2.319 3.942 1.418 1.092 -2.120 1.378 897.0 564.7 1.701 3.528 -751.0

Netto-Investitionsrate in EUR 557.1 3.561 7.402 4.896 2.556 960.0 -1.933 2.420 3.099 4.016 7.416 8.781 465.6

-3.000.000   
-2.000.000   
-1.000.000   

-
1.000.000   
2.000.000   
3.000.000   
4.000.000   
5.000.000   
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8.000.000   
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EUR Netto-Investitionsrate 1997-2009

Planansatz

Netto-Investitionsrate in EUR
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3.7 Haushaltsreste 

Unter Haushaltsresten sind nach § 46 Nr. 10 GemHVO Einnahme- und 
Ausgabemittel zu verstehen, die in das folgende Jahr übertragen werden. 

Grundsätzlich gilt für den Vollzug der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans - 
genau wie für deren Erlass - der Grundsatz der Jährlichkeit (§ 79 Abs. 1, § 80 Abs. 1 
GemO), d. h., dass die Jahresansätze im Haushaltsplan grundsätzlich nicht in das 
nächste Jahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Ausgabeansätze gelten 
als erspart; nicht fällig gewordene Einnahmeansätze verschlechtern das 
Haushaltsergebnis. 

Abweichend von diesem Grundsatz sieht das Haushaltsrecht Ausnahmen vor, die die 
Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr ermöglichen. (§§ 19, 41 Abs. 2 
GemHVO) 

Der Gemeinderat hat am 26.04.2010 in öffentlicher Sitzung –auf einstimmige 
Empfehlung des VKSA- der Bildung von Haushaltsresten im Jahr 200926 in 
folgendem Umfang zugestimmt.  

 

 
 

Die Bildung von Haushaltsresten sollte im Interesse einer kontinuierlichen 
Haushaltsführung alsbald nach Ablauf des Haushaltsjahres geklärt werden und ist 
Teil eines vorgezogenen Aufstellungsverfahrens der Jahresrechnung.  

Ausgabemittel, die von der Einnahmenseite her gesetzlich oder vertraglich für einen 
bestimmten Zweck gebunden sind, bleiben für diesen Zweck ohne weiteres als 
Haushaltsausgaberest verfügbar, soweit sie nicht vorübergehend der allgemeinen 
Rücklage zugeführt werden. Dasselbe gilt für nach § 19 GemHVO übertragbare 
Ausgabemittel, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen 
bestehen. Diese Haushaltsausgabereste sollten unverzüglich – nach dem 
Jahreswechsel – festgestellt werden. Die Übertragung anderer nach § 19 GemHVO 
übertragbarer Ausgabemittel hängt davon ab, inwieweit sie im folgenden Jahr noch 
benötigt werden.  

Die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Bildung von HAR richtet sich in 
diesen Fällen nach der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis (Hauptsatzung). 

 

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Haushaltsreste in den vergangenen 
Jahren abgebildet: 

                                            
26 Dem Rechenschaftsbericht ist auf Seite 45 ff. die detaillierte Übersicht der Haushaltsreste 2009 
beigefügt. Auf eine Wiederholung der Liste im Schlussbericht wird verzichtet. 

Sachbuch

EUR % vom SOLL EUR % vom SOLL

VwH 1.061.506,38 2,15

VmH 6.945.449,09 49,07 9.353.386,99 66,08

gesamt 6.945.449,09 10,92 10.414.893,37 16,37

Haushaltseinnahme reste (HER) Haushaltsausgabe reste (HAR)
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Die Haushaltsrestegrafik zeigt, dass die Haushaltsreste im VmH in den letzten vier 
Jahren geradezu explodiert sind. Inzwischen machen die HER die Hälfte und die 
HAR zwei Drittel des SOLL im VmH aus.  

Der Versatz ist inzwischen so groß, dass in manchen Bereichen im laufenden Jahr 
gerade die Haushaltsreste abgearbeitet werden konnten und die neuen 
Haushaltsansätze teilweise komplett ins Folgejahr transferiert werden. 

Die Ausgabeermächtigungen stehen dann im neuen Haushalt „unsichtbar“ nach wie 
vor zur Verfügung. 

Das Argument der Verwaltung, dass die späte Verabschiedung des Haushalts 
Schuld daran sei, greift dieses Mal nicht, da durch den Doppelhaushalt die 
Haushaltsermächtigungen von Beginn an zur Verfügung standen.  

 

Die Bildung von Haushaltsresten in der gewohnten We ise wird es im NKHR 
nicht mehr geben. Der letzte kamerale Abschluss mus s in die Eröffnungsbilanz 
übergeleitet werden. Es dürfen daher am Ende des le tzten kameralen 
Haushaltsjahres keine Haushaltsreste mehr gebildet werden. 

Künftig muss daher im Rahmen der Haushaltsplanung nicht nur die finanzielle 
Machbarkeit der Maßnahmen betrachtet werden, sondern ein stärkeres Augenmerk 
auch auf die arbeitsmäßige Realisierbarkeit des Investitionsprogramms gelegt 
werden.  

 

3.7.1 Haushaltsausgabereste 

Grundlage für die Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) ist § 19 GemHVO. 
HAR führen durch die Erhöhung der SOLL-Ausgaben zu einer Verschlechterung des 
Rechnungsergebnisses.  
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Im Verwaltungshaushalt  können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn sie 
budgetiert sind bzw. die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung 
fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis längstens 2 Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres verfügbar.  

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt  bleiben bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für den bestimmten Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und 
Beschaffungen ist die Verfügbarkeit jedoch begrenzt auf 2 Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen 
in Betrieb genommen wurde. 

 
Ein Teil der HAR im VwH betrifft die angesparten Budgetmittel, die ermöglichen 
sollen, dass größere Maßnahmen jahresübergreifend finanziert werden können. 

Die HAR in den Budgetbereichen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr 
folgendermaßen: 
 

 
Der Gemeinderat hatte am 09.11.2009 eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
beschlossen, die auch bei allen Budgets eine Kürzung um 10 % im laufenden Jahr 
beinhaltete. Die Budgetüberträge fielen somit entsprechend geringer aus. 

Insgesamt verminderten sich die angesparten Mittel um 24 % gegenüber dem 
Vorjahr. 

UA Budgetbereiche aus VJ ins Folgejahr Veränderung

(HAR  VJ) (neuer HAR)

EUR EUR EUR

0610 EDV-Budget 134.666 27.000 - 107.666 

1300 Feuerwehr Budget (ab 2009) 37.500 + 37.500

2113 GS Gamshurst 95 300 + 205

2114 GS Großweier 0 300 + 300

2115 GS Mösbach 348 3.000 + 2.652

2117 GS Sasbachried 10.755 8.200 - 2.555 

2118 GS Wagshurst 100 + 100

2150 GHWRS Achern 22.255 22.500 + 245

2151 GHS Oberachern 161.231 131.700 - 29.531 

2152 GHS Fautenbach 2.880 3.300 + 420

2156 GHS Önsbach 13.276 20.400 + 7.124

2180 Grundschulförderklasse SR 2.235 1.700 - 535 

2181 Grundschulförderklasse GA 1.961 700 - 1.261 

2200 R.-Schuman-Realschule 28.110 30.300 + 2.190

2300 Gymnasium Achern 31.957 0 - 31.957 

2700 Achertalschule AC 32.900 31.900 - 1.000 

4640 Kita Marienau 7.895 8.600 + 705

4641 Kinderhaus Rollerbau 5.754 6.800 + 1.046

4642 Kita St. Michael 9.567 11.100 + 1.533

4643 Kita St. Nikolaus 7.884 12.800 + 4.916

4644 Kita Sasbachried 4.408 7.400 + 2.992

Summe 478.177 365.600 - 112.577 
-24%

Budgetübertrag
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Der größte Teil der Mittelübertragungen betrifft Baumaßnahmen. Bei einigen im 
Verwaltungshaushalt geplanten Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen, aber 
besonders bei den Projekten im Vermögenshaushalt kam es zu Verzögerungen und 
Verschiebungen. Besonders fällt dabei der Bereich Tiefbau auf. 

HAR lassen sich nie ganz vermeiden, weil fast jede Planung Unsicherheitsfaktoren in 
sich birgt und die tatsächlichen Umsetzungsschwierigkeiten, die den Beginn oder 
Fortschritt der Investitionsmaßnahmen hemmen, vielfach erst beim Haushaltsvollzug 
auftreten. HAR, die tatsächlich nur durch unvorhersehbare Entwicklungen verursacht 
sind, liegen in der Natur der Sache und in aller Regel auch in einem geringeren 
Verhältnis zum Rechnungsergebnis. 

Wenn sie aber überproportional entstehen, hat dies seine Ursachen meist darin, dass  
gegen das Kassenwirksamkeitsprinzip nach § 80 Abs. 1 GemO sowie § 7 Abs. 1 
GemHVO (Veranschlagung von Ausgaben nur in der Höhe, wie sie im selben 
Haushaltsjahr voraussichtlich kassenwirksam werden) verstoßen wurde. In anderen 
Fällen können auch mangelhafte Planung, Fehler bei Kostenermittlungen oder 
technisch bedingte Umplanungen von Investitionsmaßnahmen die Ursache hoher 
Haushaltsausgabereste sein. 

 

 

 

3.7.2 Haushaltseinnahmereste 

Haushaltseinnahmereste (HER) führen durch die Erhöhung der SOLL-Einnahmen zu 
einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses. 

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO dürfen HER nur im Vermögenshaushalt  gebildet 
werden und zwar für Einnahmen  

·  aus der Aufnahme von Krediten,  

·  aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und für die Förderung von 
Investitionen Dritter  

·  sowie für Beiträge und ähnliche Entgelte.  

Voraussetzung ist, dass die Einnahme im folgenden Jahr gesichert ist, d.h. es muss 
eine rechtsverbindliche Zusage vorliegen. 

 

Zum Ende des Haushaltsjahres 2009 wurden im VmH zulässigerweise 
Haushaltseinnahmereste für erwartete Zuweisungen und Zuschüsse, sowie für 
Erschließungsbeiträge gebildet. Die einzelnen Positionen sind im 
Rechenschaftsbericht auf Seite 48 dargestellt. 

 

Im Vermögenshaushalt wurden für einige Maßnahmen, die nur durch bewilligte 
Fördermittel überhaupt realisiert werden können, korrespondierend sowohl die 
weiterhin erforderlichen Ausgabeermächtigungen (HAR) wie auch die 
dazugehörenden Zuweisungen (HER) übertragen. (siehe Tabelle im Vergleich zum 
Vorjahr) 
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Besonders die, aufgrund der Fördermöglichkeit des Zukunftsinvestitionsprogramms, 
im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten zusätzlichen Investitionen führten zu 
zusätzlichen Haushaltsresten, da die Maßnahmen erst geplant werden mussten.27 

 

Aus der Tabelle lässt sich auch ablesen, dass der größte Teil der Haushaltsreste im 
VmH zurückzuführen ist auf die mehrjährigen Großprojekte  

 
 

Berücksichtigt man zusätzlich die Auswirkungen, die sich aus den aus 2008 
übertragenen Haushaltsresten ergeben, führte die Bildung der Haushaltsreste (2008 
und 2009) insgesamt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2009 in Höhe 
von  

   588.295 EUR im Verwaltungshaushalt (1,2 %) und 

1.549.977 EUR im Vermögenshaushalt (11 %). 

 

                                            
27 In der Bauausschusssitzung vom 01.03.2010 wurde die Planung der beauftragten Architekten für 
den Ausbau der Kleinkindbetreuung in den drei Einrichtungen vorgestellt. Die Werkplanungen mit 
Kostenberechnungen lagen vor. Die Rohbau- und technischen Ausbaugewerke wurden 
ausgeschrieben. Baubeginn war für Mitte April 2010 vorgesehen. 

UA Bezeichnung Maßnahme HAR HER HAR HER
EUR EUR EUR EUR

1300 Feuerwehr Neubau Gerätehaus 98.763 46.000 526.600 172.500

2150 GHS Achern m. Turnhalle Ganztagesschule 671.066 136.800 169.100 40.100

2300 Gymnasium Ganztagesschule 496.181 200.000 1.754.700 1.172.400

4648 Kita Großweier Erweiterung 3. Gruppe 92.418 0 46.000 150.000

5612 Turnhalle Oberachern Erweiterung und Umbau 179.536 0 115.100 24.400

6150 Stadtsanierung Badischer Hof/ Feuerwehr 206.220 153.996 107.300 64.000

6301
Straßen, Wege, Brücken
Oberachern Bahnübergang Weiße Gasse 18.000 95.000 0 95.000

6800 Öffentl. Parkplätze Park+Ride Parkpl. am Bahnhof 80.000 15.000 76.300 15.000

6900 Wasserläufe, Wasserbau Regenrückhaltebecken Fautenbach 90.000 81.000 140.000 66.300

8804 Konversionsfläche "Illenau" Kulturforum, Außenanlagen u.a. 2.153.229 2.214.636 2.119.000 3.000.000
Zwischensumme 4.085.413 2.942.432 5.054.100 4.799.700

4642 Kita St. Michael Zukunftsinvestitionsprogramm 707.900 506.000

4643 Kita St. Nikolaus Zukunftsinvestitionsprogramm 574.500 405.000

4645 Kita Oberachern Zukunftsinvestitionsprogramm 389.700 291.000

6700 Straßenbeleuchtung Zukunftsinvestitionsprogramm 124400 228.700
Zwischensumme Zukunftsinvestitionsprogramm 0 0 1.796.50 0 1.430.700

Summe 4.085.413 2.942.432 6.850.600 6.230.400

dadurch Ergebnisverschlechterung im VmH 2008 1.142.981

dadurch Ergebnisverschlechterung im VmH 2009 620.200

2008 2009
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3.8 Analyse des Verwaltungshaushalts  

Der Verwaltungshaushalt spiegelt die Einnahmen und Ausgaben des laufenden 
Betriebs. Die Verwaltung ist gehalten entsprechend dem ökonomischen Prinzip zu 
wirtschaften, d.h. die gesetzlich und politisch vorgegeben Aufgaben mit möglichst 
sparsamen Mitteln zu bewirtschaften. 

In immer noch zunehmenden Maß diktieren die jährlich steigenden Ausgaben die 
kommunalen Haushalte. Die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt muss nach § 77 
GemO gesichert sein. Es muss auf Dauer gewährleistet sein, die Aufgaben zu 
finanzieren.  

 

Das RPA hat die wesentlichen Haushaltsstrukturdaten analysiert und wird die 
Auswertungen nun darstellen und erläutern. Die Grafiken basieren auf der 
Haushaltsanalyse des RPA, die im Anhang dem Schlussbericht beigefügt ist. 

Dabei wurde versucht eine Aussage hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des 
städtischen Haushalts zu treffen, die sich nicht nur auf die Rechnungsergebnisse 
2009 und die Vorjahresergebnisse, sondern auf den ganzen Finanzplanungszeitraum 
bezieht. Dazu wurden die Haushaltsergebnisse sowohl mit den Vorjahres-
ergebnissen wie mit der Haushaltsplanung 2010 und der Finanzplanung 2011-2013 
verglichen.  

In Anbetracht der gegenüber der Haushaltsplanung 2008/2009 stark veränderten 
Finanzsituation wurden für die Analyse als „korrigierter Finanzplan“ die Plandaten 
des Doppelhaushalts 2010/11 verwendet. 

Als Grundlage für die Haushaltsanalyse wurden zum Teil die Einnahmen und 
Ausgaben um die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten bereinigt, da 
diese durchgebuchten Positionen das Haushaltsvolumen nur aufblähen. 
(Nettoeinnahmen und Nettoausgaben)28 

Die Zahlen der Einzelpläne sind einerseits von Zufälligkeiten und Einmaleffekten 
beeinflusst und andererseits sind die meisten Ausgaben nach Ausgabearten in 
Sammelnachweisen zusammengefasst, die zentral bewirtschaftet werden. Der 
Ressourcenverbrauch wird noch nicht korrekt abgebildet und die Einnahmen und 
Ausgaben nicht periodengerecht abgegrenzt. Somit besitzen die Ergebnisse der 
Einzelpläne nur begrenzte Aussagekraft.  

Es wurde daher darauf verzichtet, auf die Einzelpläne im Detail einzugehen. 
Stattdessen werden die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten erläutert. Im 
Übrigen verweisen wir auf den Rechnungsquerschnitt, der für die einzelnen 
Aufgabenbereiche Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf übersichtlich darstellt. 

Die zukünftigen produktorientierten Haushalte müssen den Ressourcenverbrauch 
verursachungsgerecht darstellen. Es besteht die Hoffnung, dass die Wirtschaftlichkeit 
dann besser beurteilt werden kann. 

 
 
 

                                            
28 In der ausführlichen Haushaltsanalyse im Anhang finden sich sowohl Bezüge zu den 
Gesamtsummen wie zu den Nettosummen. 
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3.8.1 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 

Die Aufgaben einer Gemeinde orientieren sich einerseits am konkreten Bedarf, sind 
jedoch andererseits begrenzt durch die verfügbaren Einnahmen.  

Im Rahmen der Finanzhoheit hat die Stadt einen gewissen Spielraum, wie die 
erforderlichen Einnahmen beschafft werden können. 

Nach § 78 Abs. 2 GemO ist dabei folgende Reihenfolge zu beachten: 

(1) Sonstige Einnahmen (z.B. Zinsen, Mieten) 
(2) Entgelte für Leistungen 
(3) Steuern 
(4) Kredite 

 

Die finanzpolitische Entscheidung über die Einnahmebeschaffung ist somit einerseits 
abhängig vom Ausgabenbedarf, andererseits aber auch geprägt davon, welche 
Abgabenbelastung den Bürgern und der Wirtschaft zugemutet werden kann.  

Steigen jedoch die laufenden Ausgaben durch Kostensteigerungen (z.B. 
Tariferhöhungen, steigende Energiepreise, höhere gesetzliche Anforderungen), die 
die Stadt nicht beeinflussen kann, müssen entweder die Einnahmen erhöht oder 
Aufgaben reduziert (z.B. Pflegestandard Grünanlagen, Reinigungsintervalle bei 
Straßen- oder Gebäudereinigung) oder ganz aufgegeben werden. (z. B. 
Schwimmbad schließen) 

 

Derzeit zwingen die massiven Rückgänge der Steuereinnahmen die Städte zur 
Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten. Zur nachhaltigen strukturellen 
Verbesserung der Haushalte sind Erhöhungen der Realsteuern unvermeidbar. 

Laut statistischem Landesamt liegen die Durchschnittshebesätze der Gewerbesteuer 
in Baden-Württemberg in der Städtegruppe B, zu der Achern gehört, höher als in 
Achern.  

  
Baden-

Württemberg 
Baden-

Württemberg Achern  Achern  

Hebesätze Durchschnitt * 2009 Durchschnitt * 2010 2009 2010 
          

Gewerbesteuer 354 357 340 340 
          

Grundsteuer A 318 321 300 300 
          

Grundsteuer B 351 365 320 350 
          

* Städtegruppe B 
 
Wie bereits erwähnt, konnte die Einnahmesituation in Achern aufgrund der 
weltweiten Finanzkrise nicht an die Vorjahre anknüpfen. 
 
Zu den Steuereinnahmen und deren Entwicklung siehe Rechenschaftsbericht S.12 ff. 

Die folgende Grafik zeigt mit welchem Anteil die wichtigsten Einnahmengruppen an 
der Finanzierung der Nettoausgaben des Verwaltungshaushalts beteiligt waren bzw. 
in den Folgejahren sein werden. 
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Die Grafik zeigt, dass insbesondere dur
2010 deutlich weniger Einnahmen zur Finanzierung der Nettoausgaben zur 
Verfügung stehen. Die Kostenentwicklung muss noch intensiver beobachtet werden,  
damit Stellschrauben rechtzeitig gedreht werden können. 

Die erforderlichen Daten werden üblicherweise aus Kosten
und Controlling bezogen. Der Aufbau d
NKHR unmittelbar verbunden.

Die Zinseinnahmen waren 
auch im Anteil von 3,7 bzw. 3,8

Eine Auswahl der wichtigsten Einnahmen stellt sich betragsmäßig so dar: 
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Die Grafik zeigt, dass insbesondere durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer 
2010 deutlich weniger Einnahmen zur Finanzierung der Nettoausgaben zur 
Verfügung stehen. Die Kostenentwicklung muss noch intensiver beobachtet werden,  
damit Stellschrauben rechtzeitig gedreht werden können.  

forderlichen Daten werden üblicherweise aus Kosten- und Leistungsrechnung 
und Controlling bezogen. Der Aufbau dieser Instrumente ist mit der Umstellung auf 
NKHR unmittelbar verbunden. 

waren in 2009 ähnlich hoch wie im Vorjahr. Dies 
7 bzw. 3,8 %. 

Eine Auswahl der wichtigsten Einnahmen stellt sich betragsmäßig so dar: 

Ergebnis Ansatz   
2010

Ansatz    
2011

FinPlan    
2012

FinPlan    
2013

2,9        2,9        2,8        2,7        
3,5        3,8        3,8        3,7        
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Ergebnis 
2008

Ergebnis 
2009

Ansatz   
2010

Ansatz    
2011

Nettoausgaben des VWH - in T EUR 50.346   42.915   44.029   41.330   
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ch den Einbruch bei der Gewerbesteuer in 

2010 deutlich weniger Einnahmen zur Finanzierung der Nettoausgaben zur 
Verfügung stehen. Die Kostenentwicklung muss noch intensiver beobachtet werden,  

und Leistungsrechnung 
ieser Instrumente ist mit der Umstellung auf 

ähnlich hoch wie im Vorjahr. Dies spiegelt sich 

Eine Auswahl der wichtigsten Einnahmen stellt sich betragsmäßig so dar:  

 

eigene Steuern

EKSt-, Ust-Anteil, 
Fam.Last.Ausgl.

FAG-Zuweisungen

Gebühren und Entgelte

Gewinnanteile, KA, Zinsen

Ansatz    FinPlan    
2012

FinPlan    
2013

41.330   41.661   43.822   
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3.8.2 Ausgaben im Verwaltungshaushalt 

Die Nettoausgaben verteilen sich folgendermaßen auf die Hauptgruppen des VwH: 

 

 
 
 
Basierend auf den Rechnungsergebnissen 2008 entwickeln sich die 
Personalausgaben sowie die Verwaltungs- und Betriebsausgaben folgendermaßen: 
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3.8.3 Personalausgaben 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat jede Gemeinde das dazu erforderliche und 
geeignete Personal einzustellen. Über die Einstellung der Gemeindebediensteten 
entscheidet der Gemeinderat, es sei denn, die Zuständigkeit ist auf Ausschüsse bzw. 
den (Ober-)Bürgermeister übertragen worden oder sie zählt zu den Geschäften der 
laufenden Verwaltung. 

Die Zahl, Art und Bewertung der Beamtenstellen und der nicht nur vorübergehend 
Beschäftigten sind im Stellenplan, der Teil des Haushaltsplans ist (§ 80 Abs. 1 
GemO), zu bestimmen. Stellen, die dauernd erforderlich sind, müssen als Planstellen 
ausgewiesen werden. 

Die Verwaltung hat im Jahr 1994 unter fachkundiger Unterstützung durch die GPA 
flächendeckend die Arbeitsplätze der Beschäftigten bewertet. Die Bewertungen 
wurden regelmäßig ergänzt bzw. fortgeschrieben.  

Im Zuge der seit 01.06.2008 bestehenden neuen Aufbau- und Ablauforganisation in 
unserer Verwaltung sind auch zum Teil umfangreiche Änderungen in den 
Arbeitsplatzinhalten der Beamten und Beschäftigten die Folge. Aus diesem Grunde 
und im Zusammenhang mit der Umsetzung des TVöD sowie der durch Fluktuation 
aufgetretenen Veränderungen sind neue Stellenbewertungen erforderlich. 

 

Die Stellensituation stellte sich im Berichtsjahr laut Stellenplan und Personalstand29 
folgendermaßen dar (ohne Eigenbetriebe): 

Stellenplan      

  Zahl der Stellen lt. Stellenplan   

Gruppe  2007 2008/2009 2009 2008 2007 

 Stellen  Stellen  Personen  Personen  Personen  

Beamte 21,50 22,50 20 21 21 
Beschäftigte 199,44 202,34 280 278 272 
Ehrenamtliche Ortsvorsteher 7,00 7,00 7 7 7 
Praktikanten, Azubis, FSJ 22,00 22,00 18 18 15 

Insgesamt  249,94 253,84 325 324 315 

tatsächlich besetzte Stellen zum 
30.06. 

249,24 250,74    

      
Nachrichtlich:       

      
Aushilfskräfte   29 30 69 
(für Reinigung, Grünanlagen, Hallenaufsicht usw.)     

      
 

Die Aufwendungen für das Personal stellen etwa ein Viertel der Gesamtausgaben 
dar. 

Entsprechend sorgfältig ist die Personalwirtschaft zu planen und zu entwickeln. 

Wirtschaftlicher Personaleinsatz bedeutet, dass sowohl qualitativ wie quantitativ das 
Personal im Einklang mit den Erfordernissen der Aufgabenstellung der Verwaltung 
ist. Es wäre z.B. kontraproduktiv, wenn man Tariferhöhungen mit Stellenkürzungen 
kompensieren wollte ohne die Aufgabenerfüllung zu betrachten. 

                                            
29 vgl. Verwaltungsbericht S. 62 des Rechenschaftsberichts 
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Im Haushalt 2009 waren die Personalausgaben mit 11.
Außerdem wurde im Nachtragsh
Personalbereich eine Deckungsreserve von 
Deckungsreserve wurde jedoch nicht benötigt.

 

Tatsächlich betrugen die Personalausgaben in 
11.414.260 EUR (Vj. 10.761.503
Vorjahr, jedoch 32 T EUR 

 

Gemessen an den Gesamtausgaben der Einzelpläne stellte sich der 
Personalkostenanteil in den jeweiligen Einzelplänen folgendermaßen dar.

 

 

In den Personalausgaben
Sozialversicherungs- und Versorgungsbeiträge, Beihilfen, Aufwendungen für die 
ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderäte und Ortschaftsräte sowie die Honorare für 
den Kulturbeauftragten und den Betriebsarzt.

Nicht enthalten sind die Kosten für Stellenausschreibungen, die in Achern als 
Geschäftbedarf verbucht werden sowie Fortbildungskosten und Honorare, für die bei 
den Sachkosten Mittel veranschlagt sind.

 

 

                                            
30 Beträge gerundet 

Prüfung der Jahresrechnung 2009 der Stadt Achern 

waren die Personalausgaben mit 11.346.500 EUR veranschlagt. 
Nachtragshaushalt 2009 für tariflich bedingte Mehrausgaben im 

eine Deckungsreserve von 100.000 EUR eingestellt
Deckungsreserve wurde jedoch nicht benötigt. 

Tatsächlich betrugen die Personalausgaben in 2009 laut Jahresrechnung  
(Vj. 10.761.503 EUR) und damit 652.756 EUR ( 6
32 T EUR weniger als geplant. 30 

Gemessen an den Gesamtausgaben der Einzelpläne stellte sich der 
Personalkostenanteil in den jeweiligen Einzelplänen folgendermaßen dar.

In den Personalausgaben sind neben den Löhnen und Gehältern, 
und Versorgungsbeiträge, Beihilfen, Aufwendungen für die 

ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderäte und Ortschaftsräte sowie die Honorare für 
den Kulturbeauftragten und den Betriebsarzt. 

ten sind die Kosten für Stellenausschreibungen, die in Achern als 
Geschäftbedarf verbucht werden sowie Fortbildungskosten und Honorare, für die bei 
den Sachkosten Mittel veranschlagt sind. 
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3.8.4 Verwaltungs- und Betriebsausgaben 

Neben den Personalausgaben stellen die Verwaltungs- und Betriebsausgaben einen 
weiteren großen Ausgabenblock für den Haushalt dar. 

Das städtische Vermögen und die Vielzahl an städtischen Einrichtungen müssen 
betrieben und unterhalten werden. Die laufenden Kosten steigen dafür permanent. 
Hinzu kommt, dass jede Neuinvestition weitere zusätzliche Kosten verursacht. 

Die Verwaltungs- und Betriebskosten sind nach Ausgabebereichen in Sammel-
nachweisen (SN) zusammengefasst, die zentral bewirtschaftet werden. 

 
Beträge sind gerundet! 

Mit Beschluss der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden gleichzeitig 
überplanmäßige Ausgaben in Höhe von maximal 200.000 EUR im Bereich der 
Bewirtschaftungskosten (SN 5400) genehmigt. Die Deckung erfolgte über 
Minderausgaben im Bereich der SN 5000 bis 5700.  
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Außerdem wurde im Bereich Feuerwehr in 2009 ein weiteres Budget gebildet, in das 
auch die Personalkosten einbezogen sind. Dadurch verändern sich die betroffenen 
SN gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung. 

Mehrausgaben können in den Sammelnachweisen durch Einsparungen an anderer 
Stelle ausgeglichen werden, solange insgesamt die bereitgestellten Mittel 
ausreichen. Wie bei den Personalausgaben lagen auch die sächlichen 
Gesamtaufwendungen in den Sammelnachweisen insgesamt unter dem 
Haushaltsansatz. 
Neben den laufenden Sachausgaben müssen jedes Jahr größere Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt werden, um das in die Jahre gekommene Vermögen zu 
erhalten. Diese jahresspezifischen Einzelaufträge sind ebenfalls in den 
Sammelnachweisen (Beträge in Klammern bei SN 5000 und SN 5100) enthalten. In 
früheren Jahren wurden solche Maßnahmen auf Grund der hohen Investitionssumme 
und der Möglichkeit der Kreditfinanzierung im Vermögenshaushalt veranschlagt. Es 
sind jedoch auch die kommunalen Haushalte verpflichtet die steuerrechtliche 
Abgrenzung zwischen Erhaltungsaufwand (d.h VwH) und Herstellkosten (d.h. VmH) 
zu beachten. Für diese notwendigen und kostspieligen Sanierungen (z.B. Straßen) 
müssen jedes Jahr Mittel bereitgestellt werden, um den Erhalt des Vermögens 
nachhaltig zu sichern. Werden Sanierungen zu oft verschoben und erst viel später 
als notwendig realisiert, erhöhen sich zwangsläufig die Kosten. Auch diese 
Problematik zeigt, wie wichtig es ist, die Haushaltsstruktur nachhaltig zu verbessern. 

Die Gesamtsumme der Verwaltungs- und Betriebsausgab en betrug im Jahr 
2009 ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten 7.787 T EUR     
(Vj. 8.895 T EUR). Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 12,5  %, 
d.h. rd. 1,1 Mio. EUR weniger.  

 

 

3.8.5 Kostenrechnende Einrichtungen 

Die Gemeinde schafft in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für das 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen 
Einrichtungen. Diese Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus 
Entgelten ihrer Nutzer finanziert werden, nennt man kostenrechnende Einrichtungen 
(KrE). Es sind vor allem Einrichtungen, für die früher der Begriff „Gebührenhaushalt“ 
üblich war, z. B. Kindergärten, Bäder, Friedhöfe, Bücherei, Theater, Musikschule, 
Abwasserbeseitigung, Parkhaus usw.  

Diese Einrichtungen sowie die Hilfsbetriebe31 (Bauhof, Stadtgärtnerei, Fuhrpark) 
können entweder als Eigenbetriebe nach dem Eigenbetriebsrecht geführt werden 
oder sie sind im Haushalt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als 
Regiebetrieb zu führen. 

Nach § 12 GemHVO sind für KrE auf der Ausgabenseite des betreffenden 
Unterabschnitts im Verwaltungshaushalt fiktiv kalkulatorische Abschreibungen und 
eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Im Gegenzug 
wird der Gesamtbetrag der kalkulatorischen Kosten im Einzelplan 9 als fiktive 
Einnahme gegengebucht. 
                                            
31 Hilfsbetriebe dienen ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs einer Gemeinde und erbringen 
keine unmittelbar nach außen gerichteten Leistungen. 



RPA Achern – Prüfung der Jahresrechnung 2009 der Stadt Achern Seite 42 von 77 
 

 

Hintergrund der Verpflichtung ist es, den Werteverzehr der betriebsnotwendigen 
Anlagen als Aufwand auf die Nutzungsdauer zu verteilen und die Einrichtung mit den 
Zinsen für das investierte Kapital zu belasten. Im jeweiligen Unterabschnitt stehen 
Erlöse (Entgelte) und Betriebs- und Kapitalaufwand der einzelnen Einrichtung 
einander gegenüber und weisen ähnlich wie in der Erfolgsrechnung eines 
Eigenbetriebs das Betriebsergebnis aus. Jede Einrichtung muss mit dem kompletten 
Ressourcenverbrauch belastet werden. Somit ist sowohl der Kostendeckungsgrad 
(d.h. Finanzierungsanteil der Benutzer) als auch der Zuschussbedarf, den die 
Allgemeinheit beisteuern muss, sichtbar.  

Dadurch werden einerseits Wirtschaftlichkeitskontrollen ermöglicht, andererseits 
erleichtert es den politischen Entscheidungsgremien zwischen „Einnahme-
erzielungszwängen“ und einer Überforderung der Benutzer abzuwägen. Die 
Entscheidung über den prozentualen Anteil der Kostendeckung jeder Einrichtung 
obliegt unter Beachtung des § 78 GemO letztendlich dem Gemeinderat. 

Durch die Neufassung der §§ 12 und 14 Abs. 4 GemHVO32 sind die Kommunen zur 
Führung von Kosten- und Leistungsrechnungen (KLR) für ihre KrE und Hilfsbetriebe 
sowie zur haushaltsinternen Gemeinkostenverrechnung ihrer zentralen Dienststellen 
verpflichtet. Die Einführung des NKHR bedeutet nun im Prinzip, dass die für die KrE 
bisher schon geltenden betriebswirtschaftlichen Grundsätze für den gesamten 
Verwaltungsbereich Anwendung finden.  

Die Einführung einer flächendeckenden KLR33 soll dazu dienen die 
Haushaltswirtschaft durch innerbetriebliche Kosten- und Leistungskontrollen 
wirtschaftlich und sparsam zu führen und die neuen Haushalte nach dem 
Ressourcenverbrauchskonzept zu steuern sowie für externe und interkommunale 
Kosten- und Leistungsvergleiche betriebliche Kennzahlen zu ermitteln. 

 

Bei den Hilfsbetrieben Bauhof, Fuhrpark und Stadtgärtnerei werden seit 01.01.2005 
die Kosten und Aufträge über das EDV-Programm ARES erfasst und einschl. 
Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen per innerer Verrechnung vollständig auf 
die jeweiligen Unterabschnitte umgelegt. Entsprechend den Zeitanteilen und 
festgelegten Pauschalsätzen über die Benutzung von Geräten und Maschinen 
werden die Verwaltungsbereiche verursachungsgerecht belastet.  

Die Verrechnungssätze müssen jedoch jedes Jahr durc h eine Nachkalkulation 
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Eine  Gewinnerzielung ist bei 
den Hilfsbetrieben nicht zulässig, da andere städti sche Bereiche dadurch 
unangemessen belastet werden. In den letzten Jahren  wurden jedes Jahr 
Überschüsse erwirtschaftet. Eine Nachkalkulation is t bisher nicht erfolgt. Der 
Bauhof wurde darauf hingewiesen. 

 

In der folgenden Tabelle sind die wirtschaftlichen Ergebnisse der KrE34 ab 2005 
sowie die Abweichung zum Vorjahr dargestellt.  

 

                                            
32 Verordnung vom 15. April 1994 
33 Das Innenministerium hat einen „Kommunalen Produktplan“ und „Leitlinien zur kommunalen 
Kostenrechnung in Baden-Württemberg“ veröffentlicht, die eine landesweit einheitliche praktische 
Umsetzung ermöglichen sollen. 
34 Der Zuschussbedarf sowie der Kostendeckungsgrad der einzelnen KrE im Rechnungsjahr 2009 ist 
im Rechenschaftsbericht auf Seite 53 ff. dargestellt. 
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UA Einrichtung 2005 2006 2007 2008 2009 Vergl.zu VJ.

3300 "Gong" und "AKF" 
Einnahmen € 174.706 142.130 188.822 176.708 178.542 + 1.834
Ausgaben € 315.056 268.165 292.429 299.429 334.211 + 34.782
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 140.350 126.035 103.607 122.721 155.669 + 32.948
Kostendeckungsgrad v.H. 55,45% 53,00% 64,57% 59,01% 53,42% - 5,59 

3520 Stadtbücherei 
Einnahmen € 23.835 25.251 24.957 24.577 24.164 - 413 
Ausgaben € 141.516 136.781 127.164 152.151 162.970 + 10.819
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 117.681 111.530 102.207 127.574 138.806 + 11.232
Kostendeckungsgrad v.H. 16,84% 18,46% 19,63% 16,15% 14,83% - 1,33 

Städt. Kindertageseinrichtungen

4640-43 Kernstadt 
Einnahmen € 1.354.126 1.356.307 1.387.944 1.426.837 885.321 - 541.515 
Ausgaben € 2.240.983 2.367.986 2.314.236 2.384.775 2.457.763 + 72.989
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 886.857 1.011.679 926.292 957.938 1.572.442 + 614.504
Kostendeckungsgrad v.H. 60,43% 57,28% 59,97% 59,83% 36,02% - 23,81 

4644 Sasbachried 
Einnahmen € 40.599 52.190 54.447 54.836 102.280 + 47.444
Ausgaben € 292.168 322.132 330.424 359.852 347.188 - 12.664 
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 251.569 269.942 275.977 305.016 244.908 - 60.109 
Kostendeckungsgrad v.H. 13,90% 16,20% 16,48% 15,24% 29,46% + 14,22

5610-19 Turnhallen (ohne Ortenauhalle)
Einnahmen € 305.141 301.413 300.509 290.632 458.118 + 167.486
Ausgaben € 1.286.558 1.329.310 1.256.230 1.312.850 1.582.830 + 269.980
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 981.417 1.027.897 955.721 1.022.218 1.124.712 + 102.494
Kostendeckungsgrad v.H. 23,72% 22,67% 23,92% 22,14% 28,94% + 6,81

5611 Ortenauhalle 
Einnahmen € 123.949 152.015 159.420 149.422 158.669 + 9.247
Ausgaben € 174.554 217.841 257.467 267.028 303.073 + 36.045
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 50.605 65.826 98.047 117.606 144.404 + 26.798
Kostendeckungsgrad v.H. 71,01% 69,78% 61,92% 55,96% 52,35% - 3,60 

5620 Sportplätze 
Einnahmen € 4.966 4.731 4.450 4.882 6.791 + 1.910
Ausgaben € 401.543 400.286 403.055 429.629 481.655 + 52.026
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 396.577 395.555 398.605 424.747 474.864 + 50.116
Kostendeckungsgrad v.H. 1,24% 1,18% 1,10% 1,14% 1,41% + 0,27

5700 Freibad 
Einnahmen € 30.712 32.527 20.537 24.337 27.963 + 3.625
Ausgaben € 221.831 216.418 264.595 294.161 249.100 - 45.061 
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 191.119 183.891 244.058 269.824 221.138 - 48.686 
Kostendeckungsgrad v.H. 13,84% 15,03% 7,76% 8,27% 11,23% + 2,95

6800 Öffentliche Parkplätze 
Einnahmen € 62.012 134.226 147.609 139.951 146.769 + 6.818
Ausgaben € 1.185 93.820 85.336 89.128 67.898 - 21.231 
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € -60.827 -40.406 -62.273 -50.823 -78.871 + 28.049
Kostendeckungsgrad v.H. 5233,08% 143,07% 172,97% 157,02% 216,16% + 59,14

7310 Märkte 
Einnahmen € 14.655 15.155 15.892 14.277 13.972 - 305 
Ausgaben € 14.411 14.987 18.028 14.431 17.408 + 2.977
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € -244 -168 2.136 154 3.436 + 3.282
Kostendeckungsgrad v.H. 101,69% 101,12% 88,15% 98,94% 80,26% - 18,67 

7500-09 Friedhöfe 
Einnahmen € 228.232 200.114 212.648 211.054 196.439 - 14.615 
Ausgaben € 518.635 496.377 558.822 538.318 554.883 + 16.565
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 290.403 296.263 346.174 327.263 358.444 + 31.180
Kostendeckungsgrad v.H. 44,01% 40,31% 38,05% 39,21% 35,40% - 3,80 

7920 ÖPNV 
Einnahmen € 4.047 3.627 9.315 7.828 8.268 + 440
Ausgaben € 26.502 29.016 34.313 34.233 30.371 - 3.862 
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 22.455 25.389 24.998 26.404 22.103 - 4.301 
Kostendeckungsgrad v.H. 15,27% 12,50% 27,15% 22,87% 27,22% + 4,36

8800-04 Vermietung
Einnahmen € 456.424 530.121 525.869 537.873 515.343 - 22.530 
Ausgaben € 817.961 721.976 650.095 692.515 558.853 - 133.663 
Zuschussbedarf / Überschuss(-) € 361.537 191.855 124.226 154.642 43.510 - 111.133 
Kostendeckungsgrad v.H. 55,80% 73,43% 80,89% 77,67% 92,21% + 14,54
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3.8.6 Kostenübersicht Kindertageseinrichtungen 

In der Tabelle über die Ergebnisse der KrE fiel auf, dass die Einnahmen der 
städtischen Kindertageseinrichtungen (Kitas) ungewöhnlich stark von den Vorjahren 
abwichen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 2009 die Zahlungen aus dem 
Kindergartenlastenausgleich35 erstmals auch auf die konfessionellen Einrichtungen 
aufgeteilt wurden. Dies war für das RPA Auslöser, im Bereich der Kindertagesstätten 
das Rechenwerk genauer zu analysieren.36 

 

Für die städtischen Kitas ergab das Zahlenmaterial folgende Situation:  

 
Der Zuschussbedarf für die Verpflegung der Kinder wurde gesondert ermittelt, da es 
sich um ein Zusatzangebot handelt, das getrennt von den Betreuungsentgelten 
beurteilt werden sollte. 

 

Für die konfessionellen Kitas fallen die Personalkosten und die Sachkostenbudgets 
weg, dafür bezahlt die Stadt vertraglich geregelt Betriebskostenzuschüsse an die 
Kirche. Zahlenmäßig stellt sich dies folgendermaßen dar:  

                                            
35 § 29 FAG 
36 Die Zahlen wurden lediglich aus der Finanzbuchhaltung entnommen, um die Situation darzustellen. 
Eine Prüfung und Analyse der Belege hat nicht stattgefunden. 

Anzahl Gruppen (lt. BE) 4 4 4 5 3 20

Anzahl Plätze (lt. BE) 91 80 91 110 60 432

Marienau Rollerbau St. Michael St. Nikolaus Sasbachried Summe

UA 4640 4641 4642 4643 4644 städt. Kitas
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Entgelte 79.630,00 89.701,70 80.964,68 97.309,41 36.294,10 383.899,89

davon Kostenersatz Verpflegung 7.642,50 14.137,50 7.150,00 9.002,50 37.932,50

FAG 128.700,50 129.697,00 117.557,50 147.670,50 64.245,50 587.871,00

Sonst. (1300, 1500,1770,...) 6.695,55 2.047,30 3.073,25 2.274,00 1.740,25 15.830,35

Einnahmen (EUR) 215.026,05 221.446,00 201.595,43 247.253,91 102.279,85 987.601,24

Personalkosten 423.138,50 455.824,65 397.563,98 498.454,55 224.883,17 1.999.864,85

Gebäudekosten SN (Unterhalt,Bewirtsch.,Reinigung) 39.750,55 18.733,78 20.063,29 27.787,83 8.592,88 114.928,33

Sachkosten Budget  (GWG,Fortbild., Geschäftsbedarf) 16.115,12 9.291,69 11.414,55 9.612,00 6.959,63 53.392,99

Verpflegung 9.531,11 16.865,80 8.515,43 9.295,96 44.208,30
sonst. Sachkosten (Orient.pl, Bauhof, VKB, EDV) 57.584,03 59.364,93 55.109,71 66.443,78 56.328,14 294.830,59

kalk. Afa und Zins 43.754,21 92.879,00 55.741,00 54.928,00 50.424,00 297.726,21

Kosten (EUR) 589.873,52 652.959,85 548.407,96 666.522,12 347.187,82 2.804.951,27

Zuschussbedarf insgesamt in EUR 374.847 431.514 346.81 3 419.268 244.908 1.817.350

Kostendeckungsgrad in % 63,55% 66,09% 63,24% 62,90% 70,5 4% 64,79%

Zuschussbedarf Verpflegung in EUR 1.889 2.728 1.365 293 6.276

Zuschussbedarf Verpflegung in % 19,82% 16,18% 16,03% 3, 16% 14,20%

Städt. Kindertageseinrichtungen
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Insgesamt37 hat die Stadt Achern im Jahr 2009 den Bereich der Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen mit 3,1 Mio.EUR bezuschusst. 

 
                                            
37 Einschließlich Sprachförderung und Ausgleichszahlungen auswärtige Kitas (UA 4649) 

Anzahl Gruppen (lt. BE) 7 6 2 3 3 3 4 28

Anzahl Plätze (lt. BE) 152 126 56 78 62 60 78 612

Oberachern Önsbach Wagshurst Fautenbach Gamshurst Großwe ier Mösbach Summe

UA 4645 4646 4647 4648 4648 4648 4648 konf. Kitas
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Entgelte

FAG 184.699,00 111.160,00 40.685,00 85.150,00 58.531,00 44.453,00 53.522,00 578.200,00

Sonst. (1300, 1500,1770,...) 8.893,31 8.893,31

Einnahmen (EUR) 184.699,00 120.053,31 40.685,00 85.150,00 58.531,00 44.453,00 53.522,00 587.093,31

Personalkosten
Gebäudekosten SN (Unterhalt,Bewirtsch.,Reinigung) 18.882,10 12.002,11 5.568,84 8,55 36.461,60

Sachkosten Budget  (GWG,Fortbild., Geschäftsbedarf)

sonst. Sachkosten (Orient.pl, Bauhof, VKB, EDV) 11.065,85 5.684,75 7.466,75 175,25 108,75 1.682,70 217,00 26.401,05

kalk. Afa und Zins 106.075,00 99.725,52 64.595,00 0,00 270.395,52

Zuschuss Sanierungsmaßnahme 35.000,00 35.000,00

Zuschüsse an Kirche 411.919,83 278.927,55 119.441,96 177.331,56 158.357,37 114.928,67 207.004,98 1.467.911,92

Kosten (EUR) 547.942,78 396.339,93 197.072,55 212.506,81 158.466,12 116.619,92 207.221,98 1.836.170,09

Zuschussbedarf insgesamt in EUR 363.244 276.287 156.38 8 127.357 99.935 72.167 153.700 1.249.077

Kostendeckungsgrad in % 66,29% 69,71% 79,36% 59,93% 63,0 6% 61,88% 74,17% 68,03%

Konfessionelle Kindergärten

Betreuung in Kindertageseinrichtungen (einschl 
Sprachförderung und auswärtige Kitas) 

GESAMT

EUR

Entgelte 383.899,89                   

davon Kostenersatz Verpflegung 37.932,50                     

FAG 1.166.071,00                

Sonst. (1300, 1500,1770,...) 71.908,16                     

Einnahmen (EUR) 1.621.879,05                

Personalkosten 2.056.919,52                

Gebäudekosten SN (Unterhalt,Bewirtsch.,Reinigung) 151.389,93                   

Sachkosten Budget  (GWG,Fortbild., Geschäftsbedarf) 53.392,99                     

Verpflegung 44.208,30                     
sonst. Sachkosten (Orient.pl, Bauhof, VKB, EDV) 327.963,53                   

kalk. Afa und Zins 568.121,73                   

Zuschuss Sanierungsmaßnahme 35.000,00                     

Zuschüsse an Kirche bzw. auswärt.Kitas(4649) 1.521.965,25                

Kosten (EUR) 4.758.961,25                

Zuschussbedarf insgesamt in EUR 3.137.082

Kostendeckungsgrad in % 65,92%
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3.9 Analyse des Vermögenshaushalts 

Der Vermögenshaushalt (VmH) umfasst alle vermögenswirksamen Einnahmen und 
Ausgaben. Sie sind in § 1 Abs. 1 GemHVO abschließend aufgezählt. 
 
Die folgende Grafik zeigt die wichtigsten Ausgabengruppen im VmH mit ihrem 
prozentualen Anteil der Rechnungsergebnisse an den Gesamtausgaben des VmH. 

 
(Darlehen wurden keine gewährt.) 

 
 

Den größten Ausgabeanteil bilden wie im Vorjahr die Investitionen mit 
Vermögenserwerb und Baumaßnahmen. Die in der Grafik zu Grunde gelegten 
Rechnungsergebnisse teilen sich folgendermaßen auf: 

  Ergebnis Ergebnis 

Investitionen 2009 2008 
  T EUR T EUR 

Grundstückserwerb                 628                 1.970    

Bewegliches Anlagevermögen              1.023                    720    

Baumaßnahmen              9.899                 8.220    

Summe            11.550               10.910    

 

Eine ausführliche Übersicht der Einzelvorgänge findet sich geordnet nach Kernstadt 
und Ortsteilen im Rechenschaftsbericht auf den Seiten 28 - 44.  
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Die Buchungen im VmH stimmen mit der Anlagenbuchhal tung überein. 

§ 10 GemHVO fordert, dass für jede Maßnahme, die im Vermögenshaushalt 
veranschlagt wird, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt wird, bei der auch 
die Folgekosten mit einbezogen werden. Dies sollte den Entscheidungsgremien 
maßnahmenbezogen auch transparent gemacht werden, damit die gesamte 
finanzielle Belastung der folgenden Haushalte (auch im VwH) erkennbar wird.  

 

Die Investitionen werden anteilsmäßig aus folgenden Einnahmegruppen finanziert: 

 
 

Aufgrund der schlechten Einnahmesituation im VwH in 2009 konnte nicht wie im 
Vorjahr eine hohe Investitionsrate einen wertvollen Finanzierungsbeitrag leisten.  

Neben Zuschüssen und Beiträgen wurden die Investitionen hauptsächlich über das 
rückgeführte Trägerdarlehen finanziert. Das rückgeführte Trägerdarlehen hat quasi 
den Charakter einer Rücklagenentnahme, da Deckungskapital wieder zugeführt wird. 
Neue Kredite mussten daher 2009 nicht aufgenommen werden. 

Die Darstellung zeigt aber auch das doppelte Dilemma für den Doppelhaushalt 
2010/2011. Der Verwaltungshaushalt lässt sich aus dem laufenden Betrieb nicht 
ausgleichen und benötigt eine Zuführung vom Vermögenshaushalt.  

Eigentlich sollte der Verwaltungshaushalt einen Beitrag zur Finanzierung von 
Investitionen leisten, stattdessen entzieht er sogar noch Mittel, was dazu führt, dass 
Vermögen veräußert werden muss. Das Defizit im VwH zehrt somit unmittelbar an 
der Substanz. 
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4 Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2009) 

Zielsetzung der Vermögensrechnung (VmR) ist es, Informationen über die 
wertmäßige Entwicklung und Erhaltung des Vermögens sowie die Kapitalausstattung 
zu erhalten. Ähnlich wie in der handelsrechtlichen Bilanz ist die VmR eine 
Bestandsrechnung, während die Haushaltsrechnung die Zahlungsströme im 
Haushaltsjahr abbildet.  

Die Verpflichtung zur Erstellung der Vermögensrechnung ergibt sich aus § 95 Abs. 1 
GemO. Inhalt und Form der VmR sind durch § 43 GemHVO geregelt. Das 
Innenministerium empfiehlt38, die VmR nach Maßgabe der in der VwV-VmR39 
ausgearbeiteten Hinweisen und Mustern zu erstellen. Das vom Rechenzentrum 
angebotene landeseinheitliche EDV-Programm zur automatisierten Erstellung der 
Vermögensrechnung aus der Haushaltsrechnung (incl. ShV) und der 
Anlagenbuchhaltung basiert auf der VwV-VmR.  

§ 43 Abs. 1 GemHVO sieht als Mindestvorgabe eine Geldvermögensrechnung vor. 

Wie im badischen Landesteil traditionell üblich, wird in Achern jedoch eine 
Vollvermögensrechnung erstellt, die auch das Anlagevermögen einbezieht.  

Die Vermögensrechnung wurde bis 2007 von der Stadtkasse manuell erstellt und 
entsprach nicht ganz der Mustergliederung aus der VwV-VmR. 

Nach der Neuorganisation wird nur noch der kassenmäßige Abschluss von der 
Stadtkasse und die VmR zusammen mit der Jahresrechnung erstellt. 

Die VmR 2009 wurde aus dem Finanzwesen-Programm SAP erzeugt und ist als 
Bilanz zum 31.12.2009 der Jahresrechnung als Anlage (Rechenschaftsbericht S. 
232-233) beigefügt.  

 

Das Vermögen ist ordnungsgemäß in der Anlagenbuchha ltung nachgewiesen.  

Das RPA hat die VmR mit der Anlagebuchhaltung und d er Haushaltsrechnung 
abgestimmt. Die in der Bilanz zum 31.12.2009 ausgew iesenen Anfangs- und 
Endbestände der beiden Deckungskreise können bestät igt werden.   

 

Die VmR muss mit ihren Anfangsbeständen (AB) und Endbeständen (EB) bei den 
Aktiva und Passiva insgesamt ausgeglichen sein. Dies gilt auch für die jeweiligen 
Deckungskreise40. Der Deckungskreis 1 beinhaltet die bereits haushaltswirksam 
gewordenen Einnahmen und Ausgaben und korrespondiert grundsätzlich mit dem 
Vermögenshaushalt. Im Deckungskreis 2 sind dagegen Geldanlagen, Rücklagen, der 
buchmäßige Kassenbestand, sowie im Kassenbereich kurzfristig bestehende 
Forderungen und Verbindlichkeiten enthalten, die noch nicht zu 
Bestandsveränderungen im Anlagevermögen oder Deckungskapital geführt haben.  

 

 

                                            
38 Diese Empfehlung besteht seit 1987. 
39 VwV-VmR = Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Vermögensrechnung.  
Die VwV-VmR wurde durch VwV des IM vom 31.Oktober 2001 (GABl.S1108) neu erlassen und mit 
Wirkung vom 01.Januar 2002 in Kraft gesetzt. 
40 siehe Bilanz zum 31.12.2009 
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Die Bilanz zum 31.12.2009 weist zusammengefasst folgendes Ergebnis auf: 

 

 
 

 

 

4.1 Rücklagen 

Nach § 90 GemO i.V.m. § 20 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, zur 
Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts, 
Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Hierbei ist zu differenzieren zwischen 
der „Allgemeinen Rücklage“ und Sonderrücklagen. Sonderrücklagen kommen nur 
ausnahmsweise vor. Bei der Stadt Achern bestehen keine Sonderrücklagen. 

Der eigentliche Schwerpunkt der allgemeinen Rücklage besteht darin, Mittel zur 
Deckung von Ausgaben des VmH künftiger Jahre anzusparen. Die allgemeine 
Rücklage wird deshalb auch vielfach als Investitionsrücklage bezeichnet. Die Höhe 
der angesammelten Rücklagen lässt allerdings keine Aussage über die Ertragskraft 
des Haushalts zu.  

Außerdem hat die allgemeine Rücklage die Funktion einer Betriebsmittelrücklage für 
die Kasse, um die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sicherzustellen. Zu diesem 
Zweck muss in der Regel mindestens ein Betrag vorhanden sein, der sich auf zwei 
vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der 
drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.41 

                                            
41 § 20 Abs. 2 GemHVO 

AKTIVA AB (EUR) EB (EUR)
I. Anlagevermögen 143.789.037,31 115.054.566,63

Sachanlagen 132.758.137,10 111.632.723,91
Finanzanlagen 11.030.900,21 3.421.842,72

II. Abgrenzung HAR 7.175.346,79 9.353.386,99
Summe Deckungskreis I 150.964.384,10 124.407.953,62
III. Geldanlagen 20.055.608,01 7.500.000,00

IV. Forderung lfd. Rechnung 7.878.906,50 21.707.810,93
 Kasseneinnahmereste 1.661.556,09 8.121.112,34

Haushaltseinnahmereste 3.217.432,00 6.945.449,09
Kassenbestand 2.999.918,41 6.641.249,50

Summe Deckungskreis II 27.934.514,51 29.207.810,93
Summe AKTIVA 178.898.898,61 153.615.764,55

PASSIVA AB (EUR) EB (EUR)
I. Deckungskapital 136.615.888,55 107.215.641,70
II. Kredite (einschl. kreditähnl.RG) 11.131.063,55 10.246.862,83
III. Abgrenzung  HER VmH 3.217.432,00 6.945.449,09
Summe Deckungskreis I 150.964.384,10 124.407.953,62
IV. Rücklagen 15.814.937,63 16.828.555,17
V. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 12.119.576,88 12.379.255,76

Kassenausgabereste 3.294.429,19 1.264.362,39
Haushaltsausgabereste 8.825.147,69 10.414.893,37

Kassenkredite 0,00 700.000,00
Kassenvorgriff 0,00 0,00

Summe Deckungskreis II 27.934.514,51 29.207.810,93
Summe PASSIVA 178.898.898,61 153.615.764,55

AB Anfangsbestand

EB Endbestand
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Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand 01.01. Entnahme

15.814.937 423.000

 
Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme von 1.993 T EUR, konnten in der 
Jahresrechnung 2009 der allgemeinen Rücklage 1.014 T EUR zugeführt werden.

Die gesetzliche Forderung des § 20 GemHVO hinsichtl ich der Höhe der 
allgemeinen Rücklage ist erfüllt.

Ein Teil der allgemeinen Rücklage ist für folgende Zwecke gebunden:

 

Bereinigt man die allgemeine Rücklage um die Mindestrücklage und die Zweckbindungen, 
erhält man den Rücklagenanteil, der 

Berechnung Rücklagensockel

2005
42.933.183                    

Durchschnitt 2005 - 2007
davon 2 %     (Mindestrücklage 2008

Durchschnitt
davon 2 %     (

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (EUR)

Zweckbindung

Neubau Feuerwehrhaus
Spendengelder Forum Illenau
anrechenbare Sanierungsmittel Illenau
Stellplatzablösungen
Summe

0    

2.000    

4.000    

6.000    

8.000    

10.000    

12.000    

14.000    

16.000    

18.000    

Stand am 
1.1.2009

- T€ -

T EUR

Allgemeine Rücklage

Prüfung der Jahresrechnung 2009 der Stadt Achern 

Entwicklung der allgemeinen Rücklage  (Beträge (EUR) 

Entnahme  Zuführung Stand 31.12.

423.000 1.436.618 16.828.555

Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme von 1.993 T EUR, konnten in der 
chnung 2009 der allgemeinen Rücklage 1.014 T EUR zugeführt werden.

Die gesetzliche Forderung des § 20 GemHVO hinsichtl ich der Höhe der 
allgemeinen Rücklage ist erfüllt.  

Ein Teil der allgemeinen Rücklage ist für folgende Zwecke gebunden:

die allgemeine Rücklage um die Mindestrücklage und die Zweckbindungen, 
erhält man den Rücklagenanteil, der für Investitionen frei verfügbar

Rücklagensockel

2006 2007
47.107.209           54.097.410                    

2005 - 2007 48.045.934           
Mindestrücklage 2008 ) 960.919                

Durchschnitt 2006 - 2008          
davon 2 %     (Mindestrücklage 2009 )            

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (EUR)

Stand 31.12.2008 Stand 31.12.2009
EUR EUR

423.000                                      
Spendengelder Forum Illenau 104.183                134.217                
anrechenbare Sanierungsmittel Illenau 900.000                944.000                

78.181                  78.181                  
1.505.364             1.156.398             

Stand am 
1.1.2010

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2011

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2012

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2013

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2014

Rücklagen

Allgemeine Rücklage freie Rücklage für Investitionen Rücklagensockel
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Stand 31.12.  

16.828.555 

Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme von 1.993 T EUR, konnten in der 
chnung 2009 der allgemeinen Rücklage 1.014 T EUR zugeführt werden. 

Die gesetzliche Forderung des § 20 GemHVO hinsichtl ich der Höhe der 

Ein Teil der allgemeinen Rücklage ist für folgende Zwecke gebunden: 

 

 

die allgemeine Rücklage um die Mindestrücklage und die Zweckbindungen, 
für Investitionen frei verfügbar  ist. 

2008
56.903.149           

52.702.590           
1.054.052             

Stand 31.12.2009
EUR

-                         
134.217 
944.000 

78.181 
1.156.398 

FinPl.
1. 1. 2014

- T€ -

Rücklagensockel
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Die Mittel der Allgemeinen Rücklage sind, soweit sie nicht als Betriebsmittel der 
Kasse benötigt werden, sicher und Ertrag bringend anzulegen. Sie müssen für ihren 
Zweck rechtzeitig greifbar sein.42  

 

Nachweis der „Allgemeinen Rücklage“:  

Einlagen bei Geldinstituten 7.500.000,00 EUR 
Gewährte Kassenkredite Stadtwerke 0,00 EUR 
Kasseneinnahmereste 

a) Verwaltungshaushalt 1.347.533,33 EUR 
b) Vermögenshaushalt 6.360.022,75 EUR 
c) Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 413.556,26 EUR 

    
Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt 6.945.449,09 EUR 

Kassenbestand 6.641.249,50 EUR 

A B Z Ü G L I C H 

Kassenausgabereste 
a) Verwaltungshaushalt 458.290,67 EUR 
b) Vermögenshaushalt 556.113,32 EUR 
c) Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 249.958,40 EUR 

Haushaltsausgabereste 
a) Verwaltungshaushalt 1.061.506,38 EUR 
b) Vermögenshaushalt 9.353.386,99 EUR 

Kassenkredite 700.000,00 EUR 

Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2009 16.82 8.555,17 EUR 

 

 

 

4.2 Schulden 

Die Verschuldung einer Gemeinde muss immer im Zusammenhang mit der 
vorhandenen Infrastruktur und der generellen Leistungsfähigkeit der 
Haushaltswirtschaft gesehen werden. Ein Vergleich mit regionalen und 
überregionalen Schuldenstatistiken ist in dieser Verallgemeinerung als Kennzahl nur 
bedingt geeignet. Das RPA verzichtet daher bewusst auf statistische 
Vergleichszahlen. 

Wesentlich für die Beurteilung der Verschuldung sind Fragen des 
Haushaltsausgleichs und die Höhe der erwirtschafteten Nettoinvestitionsrate. 

 

                                            
42 § 21 Abs. 1 GemHVO 
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Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in der Grafik nicht enthalten! 

Die dargestellten Gesamtschulden der Stadt beinhalten die Schulden des 
Kernhaushalts und die Gesamtschulden der Eigenbetriebe (incl. Trägerdarlehen). 

In der Grafik ist erkennbar, dass die Trägerdarlehen in 2008 und 2009 aus Sicht der 
Eigenbetriebe noch bestehen und auch noch immer so bilanziert sind. Die 
Rückführung der Trägerdarlehen wurde in 2009 im Kernhaushalt zwar 
haushaltsmäßig, aber noch nicht kassenmäßig vollzogen.  

Stand der Schulden 43: 

 
                                            
43 ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
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10.000    

20.000    

30.000    

40.000    

50.000    

60.000    

70.000    

Stand am 
1.1.2009

- T€ -

Stand am 
1.1.2010

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2011

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2012

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2013

- T€ -

FinPl.
1. 1. 2014

- T€ -

T EUR Schulden
Schulden des Kernhaushalts
Schulden der Eigenbetriebe            (ohne Trägerdarlehen)
Gesamtschulden der Eigenbetriebe
Gesamtschulden der Stadt

Stand am            
31.12.2008

 - T€ -

Stand am            
31.12.2009

 - T€ -

Schulden des Kernhaushalts 10.239    9.413    

Gesamtschulden der Eigenbetriebe 29.143    30.501    

Gesamtschulden der Stadt 40.274    40.748    

Wasserversorgung 5.474    6.565    

Abwasserbeseitigung (ohne Trägerdarl) 14.983    15.329    
Trägerdarlehen 5.924    5.924    

Tiefgarage (Trägerdarlehen) 520    520    

Erneuerbare Energien (einschl.innere Darlehen) 347    302    

Wohnmobilstellplatz (einschl. innere Darlehen) 43    34    

Campingplatz 341    297    

Strandbad 1.512    1.529    

Schulden der Betriebszweige der Eigenbetriebe mit Sonderrechnung
    (nachrichtlich)
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Im Kernhaushalt wurden 2009 keine neuen Kredite aufgenommen. Der 
Schuldenstand verringerte sich dadurch gegenüber dem Vorjahr um 826 T EUR.44 

Die Schulden sind in der Vermögensrechnung (VmR) korrekt abgebildet. 

Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte betreffen hauptsächlich über die KOMMUNAL-
FINANZ vorfinanzierte Erschließungsmaßnahmen. Zum 31.12.2009 sind in der VmR 
kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von 833.852 EUR nachgewiesen.  

 

 

 

4.3 Finanzanlagen 

Unter den Finanzanlagen sind in der VmR die Kapitaleinlagen an die Eigenbetriebe, 
Beteiligungen an privat- oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen und verschiedenste 
Arten der Darlehensgewährung darzustellen. Hierzu zählen insbesondere 
Vorfinanzierungsverträge im Erschließungsbereich, die zu den kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften zählen. 

 
4.3.1 Kapitaleinlagen Eigenbetriebe 

Die Stadt hat verschiedene Möglichkeiten, die Eigenbetriebe mit betriebs-
notwendigem Kapital auszustatten. 

Zu Beginn des Jahres 2009 setzten sich die Kapitaleinlagen an die Eigenbetriebe 
folgendermaßen zusammen: 

 

Der Gemeinderat hatte am 05.03.2007 beschlossen, im Bereich der 
Abwasserbeseitigung das Stammkapital komplett in ein Trägerdarlehen 
umzuwandeln, um dadurch den gebührenrechtlichen Erfordernisse im Eigenbetrieb 
besser gerecht zu werden. Gleichzeitig wurde beschlossen alle Trägerdarlehen nach 
und nach an den städtischen Haushalt zurückzuführen.  

Im Doppelhaushalt 2008/2009 wurde für das Jahr 2009 die komplette Rückführung 
der Trägerdarlehen im Bereich Abwasserbeseitigung in Höhe von 5.923.630 EUR 
und die Teilrückführung des Trägerdarlehens im Bereich „Tiefgarage“ in Höhe von 
319.370 EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionen veranschlagt.45 

                                            
44 Die Einzeldarlehen sind im Rechenschaftsbericht auf Seite 24 zusammengestellt. 
45 Vgl. auch Haushaltsplan 2008/2009, Übersicht Seite 584 

Kapitalausstattung Eigenbetriebe Stammkapital Trägerd arlehen Gesamtbetrag

Stand 01.01.2009 EUR EUR EUR

Stadtwerke

Wasserversorgung 1.534.000           -                      1.534.000           

Abwasserbeseitigung -                      5.923.630           5.923.630           

Tiefgarage 650.000              520.000              1.170.000           -                      

Campingplatz / Strandbad 1.023.000           -                      1.023.000           

3.207.000           6.443.630           9.650.630           
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Im Rahmen des Jahresabschlusses zeigte sich, dass zum Ausgleich des 
Vermögenshaushalts auf die veranschlagte Rückführung des Trägerdarlehens nicht 
verzichtet werden kann. Ansonsten hätte ein entsprechend hoher Betrag der 
allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen. Die Kriterien für die Bildung 
eines Haushaltseinnahmerestes46 waren nicht gegeben. 

Die Rückführung wurde im RJ. 2009 nur haushaltsmäßig (Soll-Stellung) vollzogen. 
Der kassenmäßige Vollzug sollte in 2010 erfolgen. Dadurch besteht in der 
Jahresrechnung 2009 der Stadt ein Kasseneinnahmerest in Höhe von 6.243 T EUR.  

Aufgrund der guten Kassenliquidität der Stadt (zum Jahresende waren Festgelder in 
Höhe von 7,5 Mio.EUR angelegt) war es jedoch nicht erforderlich, dem Eigenbetrieb 
übereilt Kassenmittel zu entziehen. Die langfristige Kreditfinanzierung im 
Eigenbetrieb sollte insgesamt auf ordentliche Füße gestellt werden.  

Haushaltsrechtlich wurde durch die Vorgehensweise gegen das Kassen-
wirksamkeitsprinzip verstossen. 

Die Kapitalrückführung hat für die Stadt den Charakter einer Rücklagenentnahme.47 

 

Aus Sicht des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ blieb die Kapitalausstattung unverändert. 
Die Bilanz des Eigenbetriebs weist zum 31.12.2009 nach wie vor das Trägerdarlehen 
in gleicher Höhe wie im Vorjahr aus und führt entsprechend der Vereinbarung der 
Vorjahre Zinsen an die Stadt ab.  

Die den Stadtwerken gewährten Trägerdarlehen brachten dem städtischen Haushalt 
im Jahr 2009 Zinserträge  in Höhe von 274.165,80 EUR. 

 

Finanztransfers zwischen Stadt und Eigenbetrieben sollten eigentlich gleichlaufend 
geplant und gebucht werden. Unterschiede zwischen Haushaltsrecht und 
Handelsrecht können jedoch zu unterschiedlicher Behandlung in der 
Rechnungslegung führen. 

 

In der Vermögensrechnung reduzierten sich dadurch zum 31.12. die Finanzanlagen. 

Zum 31.12.2009 setzten sich die Kapitaleinlagen an die Eigenbetriebe jetzt 
folgendermaßen zusammen: 

Kapitalausstattung Eigenbetriebe  Stammkapital  Trägerdarlehen  Gesamtbetrag  

Stand 31.12.2009  EUR EUR EUR 

Stadtwerke     
 Wasserversorgung              1.534.000                            -                   1.534.000    
 Abwasserbeseitigung                         -                              -                              -      
 Tiefgarage                 650.000                    200.630                    850.630    
                             -      

Campingplatz / Strandbad               1.023.000                            -                   1.023.000    
                3.207.000                    200.630                 3.407.630    

      

 

  
                                            
46 § 41 Abs. 2 GemHVO, Vgl. Kapitel 3.7.2, Seite 32 dieses Berichts 
47 Vgl. auch Schlussbericht 2008, Kap. 6.1.2, S. 56  
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4.3.2 Beteiligungen 

Im Rahmen der Vorgaben der §§ 102 ff. GemO kann sich die Stadt auch 
wirtschaftlich betätigen. Dazu gehört auch das Halten von Anteilen an Unternehmen. 

In der VmR sind folgende Beteiligungen zusammengefasst: 

 
 

Der Anteil am „Eurotoques Institut of Culinary“ in Höhe von 29.784,33 EUR wurde 
nun im Rahmen der Abschlussbuchungen 2009 ausgebucht.48 

Die anderen Beteiligungsbeträge stimmen mit den Angaben im Beteiligungsbericht 
überein. 

 

 

 

Beteiligungsbericht 

Der Jahresrechnung 2009 ist auch der Beteiligungsbericht 2009, zu dessen 
Erstellung die Stadt nach § 105 Abs. 2 GemO verpflichtet ist, beigefügt. 

Er umfasst die Darstellung der Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2009. 

 

Das RPA empfiehlt nochmals, im Beteiligungsbericht neben den zwingend 
vorgeschriebenen Beteiligungen auch die wichtigsten Kennzahlen der Eigenbetriebe 
und Zweckverbände darzustellen, da hier kommunale Aufgabenbereiche von nicht 
unerheblichem Umfang49 nicht mehr im Kernhaushalt enthalten sind. 

Dies würde zu größerer Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten 
Aufgabenbereiche beitragen. 

 

 

 

 

                                            
48 Vgl. Schlussbericht 2008, S. 51 
49 Anlagevermögen Stadtwerke zum 31.12.2009 rd. 44 Mio EUR 

  31.12.2008   31.12.2009

EUR EUR

GESCHÄFTSANTEILE FAMILIENHEIM MITTELBADEN E.G. 3.680,00         3.680,00         

GESCHÄFTSANTEILE BGV KARLSRUHE 2.450,00         2.600,00         

GESCHÄFTSANTEILE VOLKSBANK ACHERN 1.700,00         1.700,00         

STAMMKAPITAL AFÖG ORTENAU GMBH 3.660,00         3.660,00         

Anteil Eurotoques Institut of Culinary 29.784,33       -                  

Stammkapital WRO 1.400,00         1.400,00         

Summe 42.674,33       13.040,00       
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5 Einzel- und Schwerpunktprüfungen (Auszug) 

5.1 Kassenprüfungen 

Die Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO) sieht für Kassen folgende Prüfungen vor: 

§ 1    Kassenprüfung 

(1) Bei der Gemeindekasse und den Sonderkassen ist jährlich, bei den Zahlstellen 
ist, außer in den Fällen des Absatzes 3, alle zwei Jahre mindestens eine 
unvermutete Kassenprüfung vorzunehmen. Außerdem ist eine Kassenprüfung 
vorzunehmen, wenn ein neuer Kassenverwalter bestellt wird. 

(2) Von einer unvermuteten Kassenprüfung kann abgesehen werden, wenn im 
selben Jahr eine überörtliche Kassenprüfung nach § 10 oder eine Kassenprüfung 
nach Absatz 1 Satz 2 vorgenommen wurde. 

(3) Bei Handvorschüssen von mehr als 500 Euro ist in an gemessenen 
Zeitabständen eine unvermutete Prüfung vorzunehmen . Gleiches gilt bei 
Zahlstellen mit jährlichen Einnahmen und Ausgaben von regelmäßig zusammen 
nicht mehr als 2.000 Euro.  

 
Im Jahr 2009 sind neben der Hauptkasse in Erfüllung der oben beschriebenen 
gesetzlichen Vorgabe folgende Kassenprüfungen durchgeführt worden: 
 

- ZV IKG, ZV Musik- u. Kunstschule, Gemeindekasse Sasbachwalden  
unvermutete Kassenprüfung (KP) am 24.11.2009 

- Sonderkassen Stadtwerke und Campingplatz/Strandbad 
unvermutete Kassenprüfung und Handvorschüsse am 24.11.2009 

- ZV Gruppenwasserversorgung, unvermutete KP am 24.11.2009 

 
 
 
5.2 Prüfung des Nachweises der Vorräte und des Vermögens 

Die Gemeinde hat über bewegliche und unbewegliche Sachen und 
grundstücksgleiche Rechte, die ihr Eigentum sind oder ihr zustehen, Bestands-
verzeichnisse zu führen. Aus den Verzeichnissen müssen Art und Menge sowie Lage 
oder Standort der Sachen ersichtlich sein. (§§ 37, 38 und 43 GemHVO) 

Verzeichnisse brauchen nicht geführt zu werden, soweit sich der Bestand in einer 
Anlagenbuchhaltung nachgewiesen ist oder es sich um bewegliche Sachen handelt 
deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall oder für die 
Sachgesamtheit nicht mehr als 410,-- EUR (ohne Umsatzsteuer) betragen, über den 
Bestand von Vorräten eine ausreichende Kontrolle gewährleistet ist oder die Vorräte 
zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt sind (§ 37 GemHVO). 

Nach § 3 GemPrO ist in angemessenen Zeitabständen zu prüfen, ob die 
Verzeichnisse ordnungsgemäß geführt und die verzeichneten beweglichen Sachen 
vorhanden sind. Im Jahr 2006 wurden die Bestandsverzeichnisse / Anlagenachweise 
über das Inventar des „Gymnasiums“ einer Prüfung im Sinne des § 3 GemPrO 
unterzogen. Das bewegliche Anlagevermögen über 410 EUR wird seitdem in excel-
Listen jährlich fortgeschrieben und am Jahresende dem RPA vorgelegt.  
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In Vorbereitung auf die Einführung des NKHR muss das komplette bewegliche und 
unbewegliche Anlagevermögen für die Eröffnungsbilanz bewertet werden. Dies stellt 
einen erheblichen Aufwand dar, da das Vermögen der Stadt Achern zum Teil noch 
gar nicht bewertet ist oder die Werte nicht dem vorgeschriebenen 
Bewertungsmaßstab entsprechen. Der Gesetzgeber lässt daher für die 
Eröffnungsbilanz verschiedene Vereinfachungsmöglichkeiten zu. 

Die Vermögensbewertung muss mit entsprechender Sorgfalt erfolgen, da die Werte 
in der Eröffnungsbilanz festgeschrieben werden und nicht mehr geändert werden 
können.  

Der Fachbereich Finanzen erfasst derzeit programmgestützt das bewegliche 
Anlagevermögen in allen Rathäusern, Ortsverwaltungen, Schulen und weiteren 
städtischen Einrichtungen. Dazu besuchen zwei Mitarbeiter mit Laptop und 
Barcodeleser alle Bereiche. Alle erfassten Vermögensgegenstände werden per 
Barcode gekennzeichnet.  

Auch hier begleitet das RPA den Prozess, gibt Anregungen und Hinweise zur 
Inventur und unterstützt bei Bewertungsfragen. 

Für die Bewertung des unbeweglichen Vermögens für die Eröffnungsbilanz wurde 
eine darauf spezialisierte Firma mit einem Pauschalpreis beauftragt. 

 

 

5.3 Verwendungsnachweise 

Im Jahr 2009 wurden wiederum mehrere Verwendungsnachweise geprüft. Solche 
Prüfungen sind bei den Investitionszuschüssen von Bund und Land größtenteils 
vorgeschrieben und dienen insbesondere der Bestätigung, dass die 
Zuschussleistungen dem Grunde und der Höhe nach richtig verwendet wurden.  

Von den entsprechenden Prüfungsbestätigungen, die ohne Beanstandungen 
abgegeben werden konnten, werden die endgültigen, zuvor nur unter Vorbehalt 
gewährten Zuschussbewilligungen abhängig gemacht. 

 

 

5.4 Schwerpunktprüfung ÖPNV – Buslinie 405 Achern-Rheinau 

Die Städte Achern und Rheinau finanzieren seit 1975 zu 2/3, bzw. 1/3 den durch 
Fahrgelder nicht gedeckten Aufwand der Buslinie Rheinau-Achern (405). Die Linie 
führt von Freistett über Rheinbischofsheim, Wagshurst, Memprechtshofen, 
Gamshurst, Sasbachried zur Lender-Schule und zu den Schulen nach Achern bis 
Bahnhof und zurück. 

Das RPA kam zur Feststellung, dass diese Zahlungen seit September 1991 nicht 
mehr begründet sind, weil seit damals der Ortenauer Tarifverbund besteht, den die 
Städte und Gemeinden des Kreises durch eine Umlage mit finanzieren. 

Eine Erörterung mit der Geschäftsführung der SWEG führte zwar lediglich zum 
Kompromissvorschlag der SWEG, dass diese auf die Zahlungen ab 01.01.2009 
verzichtet. Dennoch fallen aufgrund der Prüfung des RPA künftig Zahlungen von rd. 
10.000 EUR pro Jahr weg. 
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5.5 Prüfung der Bauausgaben 

Nachdem das Rechnungsprüfungsamt über kein technisches Personal verfügt, kann 
eine vollständige fachtechnische Prüfung der Baumaßnahmen nicht erfolgen. 

Die im Jahr 1999 zwischen den 4 großen Kreisstädten des Ortenaukreises 
vereinbarte Kooperation über die Durchführung technischer Prüfungen hat sich in 
den letzten Jahren bezüglich der Stadt Achern auf 0 reduziert. Ein letzter 
Prüfungsvorgang ist im Frühjahr 2007 abgeschlossen worden. 

Seit dem Jahr 2005 setzt das RPA die für die Kooperation bereitgestellten Mittel 
dafür ein, die technische Prüfung einzelner Baumaßnahmen an eine freie 
Mitarbeiterin extern zu beauftragen.  

Im Jahr 2009 wurde das zur Verfügung stehende Budget fast ganz ausgeschöpft und 
235 Stunden für die fachtechnische Prüfung abgerechnet. 

Folgende Maßnahmen wurden im Baubereich geprüft: 

�  Kanal-TV-Inspektion gemäß Eigenkontrollverordnung und Kanalreinigung, 
Wagshurst 

�  Sanierung Friedenstraße, Fautenbach,             
Kanalisations-, Wasserversorgungs- und Straßenbauarbeiten 

�  Endausbau Neubaugebiet „Alter Sportplatz“, Großweier,       
Erd- und Straßenbauarbeiten 

�  Jahresvertrag Fahrbahnmarkierungen  
�  Abbrucharbeiten Sanierungsgebiet „Badischer Hof/ Feuerwehr“ 
 
Außerdem wurden gutachtlich verschiedene Einzelfragen zu Vergabe und 
Abrechnung geprüft. 
 
Das RPA hält es in Anbetracht des Umfangs der jährlichen Bau- und Sanierungs-
maßnahmen, der in den nächsten Jahren kaum abnehmen wird, für wichtig den 
Bereich Prüfung der Bauausgaben (technische Prüfung) und Prüfung der Vergaben 
zu schärfen. Einerseits geht es hier um hohe Ausgabevolumina, andererseits ist der 
Baubereich hinsichtlich Korruption gefährdeter und damit kontrollbedürftiger. 
Die derzeitige Lösung mit einem Budget von 15.000 EUR pro Jahr für externe 
Beauftragung ist alles andere als ideal. 
Ein Prüfer im Baubereich sollte idealerweise nicht nur die einschlägigen Vorschriften 
kennen, sondern auch praktische Erfahrung und dadurch technisches Verständnis 
für die Maßnahmen mitbringen. 
Nachteilig an der externen Lösung ist vor allem, dass der Prüfer bzw. die Prüferin 
nicht vor Ort ist, Unterlagen dadurch außer Haus gehen und bei externer 
Beauftragung auch nur begrenzt Einfluss auf die Aufgabenerfüllung besteht.  
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6 Sonderrechnungen 

6.1 Eigenbetriebe 

6.1.1 Allgemeines  

Die Stadt hat folgende Aufgabenbereiche aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und 
als Sondervermögen (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG) in zwei 
Eigenbetrieben zusammengefasst: 

·  Wasserversorgung 

·  Abwasserbeseitigung 

·  Tiefgarage „Am Rathaus“ 

·  Wohnmobilstellplatz 

·  Erneuerbare Energien 

 

·  Campingplatz 

·  Strandbad 
 

 

Eigenbetriebe sind zwar rechtlich unselbständig, werden jedoch organisatorisch  
und wirtschaftlich  getrennt von der Gemeinde  geführt.  

Die Betriebsleitung hat bereits kraft Gesetz eine starke Stellung, die durch die 
Betriebssatzung (BS) noch verstärkt ist. (§ 5 EigBG, § 5 BS) Die Betriebsleitung führt 
den Eigenbetrieb eigenverantwortlich und selbstständig ähnlich wie der 
Oberbürgermeister (OB) die laufende Verwaltung der Stadt. Der OB hat daher auch 
kein unbegrenztes Weisungsrecht gegenüber der Betriebsleitung wie in allen 
anderen städtischen Bereichen. 

Mit der Fachbereichsbildung zum 01.06.2008 wurde die Werksverwaltung als 
Fachgebiet 4.4 in die Organisationsstruktur der Stadt eingegliedert und die 
Betriebsleitung dem Fachbereichsleiter unterstellt. Diese Organisationsstruktur lässt 
die Werksverwaltung als Regiebetrieb vermuten, was nicht der tatsächlichen 
Situation entspricht. Dies widerspricht der organisatorischen und wirtschaftlichen 
Selbstständigkeit der Eigenbetriebe.  

Inzwischen wurde eine Organisationsuntersuchung bei den Stadtwerken 
durchgeführt. Die bereits in früheren Jahren im Rahmen der überörtlichen Prüfung 
mehrfach von der GPA aufgezeigte Problematik soll ebenfalls in die konkreten 
Lösungsansätze einfließen.  

Das RPA verfolgt und begleitet die Situation in den Stadtwerken. Änderungen in der 
Organisation aber auch im Betriebsablauf können nicht länger aufgeschoben 
werden. 

Der Fachbereichsleiter Finanzen wurde durch den krankheitsbedingten Ausfall des 
kaufmännischen Betriebsleiters kommissarisch als kaufmännischer Betriebsleiter 
eingesetzt.  

 
Stadtwerke 

 

Campingplatz / Strandbad 
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6.1.2 Prüfung Stadtwerke (Auszug) 

a) Jahresabschluss 2008 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 wurde mit dem Prüfungsbericht vom 
21.05.2010 abgeschlossen.  

Der Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Achern“ wurde nach 
Vorberatung im Werksausschuss am 26.07.2010 vom Gemeinderat festgestellt und 
die Betriebsleitung entlastet. Der Jahresverlust von 142.444,31 EUR wurde auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

 

 

b) Jahresabschluss 2009 

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 wurde sehr verspätet erstellt und 
dem RPA erst am 21.03.2011 zur Prüfung vorgelegt. Die Ergebnisse der 
Jahresabschlussprüfung werden in einem gesonderten Schlussbericht 
zusammengefasst. 

 

 

 

 

6.1.3 Prüfung Campingplatz / Strandbad (Auszug) 

a) Jahresabschluss 2008 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 wurde mit dem Prüfungsbericht vom 
21.05.2010 abgeschlossen.  

Der Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Achern“ wurde nach 
Vorberatung im Werksausschuss am 26.07.2010 vom Gemeinderat festgestellt und 
die Betriebsleitung entlastet. Der Jahresverlust von 80.129,09 EUR wurde auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

 

 

b) Jahresabschluss 2009 

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 wurde sehr verspätet erstellt und 
dem RPA erst am 21.03.2011 zur Prüfung vorgelegt. Die Ergebnisse der 
Jahresabschlussprüfung werden in einem gesonderten Schlussbericht 
zusammengefasst. 
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6.2 Zweckverbände 

6.2.1 Prüfung Musik- und Kunstschule Achern-Oberkir ch (MKS) 

a) Jahresrechnung 2008 

Die Prüfung des Jahresrechnung 2008 wurde mit dem Prüfungsbericht vom 
02.12.2009 abgeschlossen. 

Die Jahresrechnung 2008 wurde am 04.12.2009 von der Verbandsversammlung 
festgestellt.  

Die Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung sind in einem gesonderten 
Schlussbericht zusammengefasst. 

 

b) Jahresrechnung 2009 

Die Prüfung des Jahresrechnung 2009 wurde mit dem Prüfungsbericht vom 
30.12.2010 abgeschlossen. 

Die Jahresrechnung 2009 wurde am 21.01.2011 von der Verbandsversammlung 
festgestellt.  

Die Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung sind in einem gesonderten 
Schlussbericht zusammengefasst. 

 

 

 

6.2.2 Prüfung Interkommunales Gewerbegebiet (IKG) 

a) Jahresrechnung 2008 

Die Prüfung des Jahresrechnung 2008 wurde mit dem Prüfungsbericht vom 
25.11.2009 abgeschlossen. 

Die Jahresrechnung 2008 wurde am 03.12.2009 von der Verbandsversammlung 
festgestellt.  

Die Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung sind in einem gesonderten 
Schlussbericht zusammengefasst. 

 

b) Jahresrechnung 2009 

Die Prüfung des Jahresrechnung 2009 wurde mit dem Prüfungsbericht vom 
29.10.2009 abgeschlossen. 

Die Jahresrechnung 2009 wurde am 11.11.2010 von der Verbandsversammlung 
festgestellt.  

Die Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung sind in einem gesonderten 
Schlussbericht zusammengefasst. 
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6.2.3 Prüfung „Gruppenwasserversorgung Achertal“ 

a) Jahresrechnung 2008 

Mit Prüfungsbericht vom 25.03.2008 wurde die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 
2008 abgeschlossen. 

Die Jahresrechnung 2008 wurde durch die Verbandsversammlung förmlich 
festgestellt. 

 

 

b) Jahresrechnung 2009 

Die Jahresrechnung 2009 wurde am 17.06.2010 erstellt und am 18.06.2010 dem 
RPA zur Prüfung vorgelegt. 

Mitte Dezember 2010 ist das neue Pumpwerk in Oberachern in Betrieb gegangen. 
Wasserlieferungsverträge zwischen Achern und Kappelrodeck sowie Kappelrodeck 
und Ottenhöfen wurden geschlossen. Somit steht der geplanten Auflösung des 
Zweckverbands mit Wirkung zum 31.12.2010 nichts mehr im Weg.  

Es wurde vereinbart, dass in 2010 keine Sitzung der Verbandsversammlung mehr 
angesetzt wird. Sobald die Jahresrechnung 2010 vorliegt, wird das RPA für die Jahre 
2009 und 2010 einen zusammengefassten Prüfungsbericht erstellen. In einer letzten 
Sitzung der Zweckverbandsversammlung sollen dann die Jahresrechnungen 2009 
und 2010 festgestellt und der Verband damit zum 31.12.2010 aufgelöst werden. 

 

 

 

6.3 Tiefgarage Eichelsberg 

Die Stadtverwaltung Achern hat die Verwaltertätigkeit für die Tiefgarage 
„Eichelsberg“ zum 31.12.2009 aufgegeben. 

Die Originalunterlagen, die Eigentum der Eigentümergemeinschaft sind, wurden dem 
neuen Verwalter Ende 2009 ausgehändigt. 

Die Jahresabrechnung für das Jahr 2009 ist vom neuen Verwalter zu erstellen. 

 

Nachdem der neue Verwalter unmittelbar nach seiner Bestellung für eine 
ordnungsgemäße Erfüllung seiner Verpflichtungen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen haftet und er zur Aufstellung der Jahresabrechnung verpflichtet ist, 
entfallen die Voraussetzungen, die aufgrund der Beschlüsse der 
Eigentümergemeinschaft und des Gemeinderats gegeben waren. Die Verpflichtung 
zur Prüfung der Jahresrechnung bzw. Kassenprüfung liegt somit nicht mehr vor. 
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7 Korruptionsverhütung und -bekämpfung 

In vielen Kommunen ist in den vergangenen Jahren erkennbar geworden, dass 
verstärkt versucht wird, mit unrechtmäßigen oder unlauteren Mitteln auf das 
Verwaltungshandeln Einfluss zu nehmen und dass aufgrund von Einzelfällen die 
öffentliche Verwaltung oft nicht hinreichend gerüstet ist.  

Besonders gefährdet sind alle Bereiche einer Verwaltung, die im unmittelbaren 
Kontakt mit dem Bürger oder der Wirtschaft stehen, z.B. Aufträge vergeben, 
Fördermittel bewilligen, Genehmigungen erteilen, begünstigende Verwaltungsakte 
erlassen oder über Gebote/ Verbote entscheiden. 

Die Grenzen zwischen Kontaktpflege und unlauterer Gewährung von Vorteilen sind 
oft fließend. Um die Versuchung einzugrenzen, ist es sinnvoll, präventive Instrumente 
zu etablieren. 

Eine im letzten Jahr bundesweit durchgeführte Studie „Kriminalität im öffentlichen 
Sektor“ hat u.a. ergeben, dass insbesondere bei vielen Kommunalbehörden bisher 
nur einzelne Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Korruption 
etabliert sind. So verhält es sich auch in der Stadtverwaltung Achern.  

Mit Dienstantritt zum 01.06.2009 wurde schriftlich der neuen RPA-Leiterin vom 
Oberbürgermeister die Funktion der Korruptionsbeauftragten übertragen.  

Ziel der Korruptionsbeauftragten ist es, genau hier anzusetzen, präsent zu sein, 
präventive Elemente zu verstärken und nach und nach geeignete 
Kontrollmechanismen einzuführen.  

Ein verschärftes Augenmerk liegt dabei nach wie vor bei den Auftragsvergaben.  

Der Gemeinderat hatte in der öffentlichen Sitzung vom 27.07.2009 von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Rahmen der „VwV Beschleunigung öA“50 befristet 
bis 31.12.2010 die Wertgrenze für sämtliche Baumaßnahmen bei beschränkten 
Ausschreibungen auf 500.000 EUR festzulegen.  
Dadurch ist nicht nur auf den Fachbereich Planen und Bauen, sondern auch auf das 
RPA eine besondere Verantwortung zugekommen. Um den Fachbereich Planen und 
Bauen zu unterstützen, hatte das RPA ein Merkblatt zur beschränkten 
Ausschreibung verfasst und war insgesamt verstärkt beratend tätig. 

Darüber hinaus werden dem RPA inzwischen sämtliche Submissionen mitgeteilt. 
Stichprobenweise hat das RPA die Abwicklung in Augenschein genommen 

Im Rahmen der Pflichtprüfung nach §§ 110 und 111 GemO kann das RPA prüfen, ob 
die haushaltsrechtlich bindenden Vergabevorschriften eingehalten werden. Diese 
Prüfungen sind jedoch grundsätzlich nachlaufende  Kontrollen (ex post). Das 
Vergaberecht ist nicht einfach, Vergabeverstöße können zu nicht unerheblichen 
finanziellen Folgen führen. Außerdem ist der Vergabebereich besonders 
korruptionsanfällig. Daher ist es sinnvoll, dass das RPA bereits vor  
Auftragsvergabe51 prophylaktisch tätig wird und z.B. prüft, ob das Vergabeverfahren 
fehlerfrei durchgeführt wurde, ob auf Wettbewerb, Transparenz und Wirtschaftlichkeit 
geachtet wurde. In allen von der technischen Prüfung nachträglich durchgeführten 
Prüfungen der Baumaßnahmen, gab es Feststellungen im Bereich des 
Vergaberechts. 

                                            
50 Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge 
51 Im Sinne des § 112 Abs. 2 Nr 2 GemO 
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Moderne Rechnungsprüfung setzt zwar im Rahmen der begleitenden Prüfung immer 
mehr auch ex ante an, das kann jedoch nur begleitend laufen, um nicht in 
Interessenskonflikt mit der originären Funktion der Rechnungsprüfung zu kommen.  

Eine Vergabeprüfung im Sinne des § 112 Abs. 2 Nr 2 GemO ist damit aber nicht 
abgedeckt. 

Allein die Möglichkeit, dass stichprobenweise geprüft werden kann, entfaltet bereits 
eine präventive Wirkung. Der technische Bereich soll dadurch auch nicht mehr 
geprüft werden, sondern es soll die Möglichkeit bestehen, ab und zu auch vor  der 
Auftragsvergabe zu prüfen. 

In anderen Städten ist das RPA auch mit der Prüfung der Vergabe vor 
Auftragsvergabe beauftragt. Die Gemeindeordnung nennt ausdrücklich diesen 
Prüfauftrag. Daraus ist die Wichtigkeit dieser Prüfung schon ersichtlich. Es handelt 
sich nur deshalb nicht um eine generelle Pflichtaufgabe, weil nicht in allen 
Gemeinden dieselbe Ausgangslage vorhanden ist. 

Der Gemeinderat hatte es in der Vergangenheit abgelehnt, die Prüfung der 
Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von 
Lieferungs- und Leistungsverträgen (§ 112 Abs. 2 Ziff. 2 GemO) auf das örtliche RPA 
zu übertragen. Somit können seitens des RPA lediglich Empfehlungen im Rahmen 
der begleitenden Prüfung ausgesprochen werden. 

Aus Sicht der Korruptionsbeauftragten kann dem Gemeinderat nur empfohlen 
werden, darüber nach zu denken, dem RPA die vorgelagerte Vergabeprüfung gemäß 
§ 112 Abs. 2 Nr 2 GemO als zusätzliche Aufgabe zu übertragen. 

 

 

8 Datenschutz 

Das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet alle Unternehmen ab einer bestimmten 
Größe einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

Für Städte und Behörden gelten die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze. (LDSG) 

Das LDSG Baden-Württemberg empfiehlt die Bestellung eines behördlichen 
Datenschutzbeauftragten. Wird kein behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt, 
liegt die Zuständigkeit automatisch beim Landesdatenschutzbeauftragten. 

Der Oberbürgermeister der Stadt Achern hat der neuen Leiterin des RPA mit 
Dienstantritt zum 01.06.2009 die Funktion der behördlichen Datenschutzbeauftragten 
übertragen.  

Die Aufgaben der Datenschutzbeauftragten sind u.a.: 

�  für den Datenschutz sensibilisieren 

�  Ansprechpartner/in in Datenschutzbelangen��

�  darauf hinwirken, dass personenbezogene Daten datenschutzkonform 
verarbeitet werden 

 
Auch in diesem Bericht wurde versucht, die Erfordernisse des Datenschutzes zu 
beachten. Es wurde z.B. darauf geachtet, dass Personen nicht namentlich genannt 
werden oder in anderer Weise eindeutig identifizierbar sind. 
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9 Prüfungsbestätigung 

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2009  ist mit der Vorlage dieses 
Prüfungsberichts abgeschlossen.  

Das RPA hat die ihm obliegenden Aufgaben gem. § 109 Abs. 2 GemO unabhängig 
und weisungsfrei durchgeführt. 

Die Jahresrechnung der Stadt Achern für das Jahr 2009 wurde nach § 110 GemO 
daraufhin geprüft, ob 

�  bei den Einnahmen und Ausgaben und bei der Vermögensverwaltung nach 
dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist, 

�  die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschrifts-
mäßiger Weise begründet und belegt sind, 

�  der Haushaltsplan eingehalten wurde und 

�  das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen wurden. 

 

Zur Prüfung wurden alle Unterlagen der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
sowie der Vermögensverwaltung beigezogen. Das Rechnungsprüfungsamt war 
bemüht, die übertragenen Prüfungsaufgaben im Rahmen der personellen 
Möglichkeiten umfassend durchzuführen. Einzelne noch nicht restlos zum Abschluss 
gebrachte Prüfungen haben auf das Ergebnis der Jahresrechnung keinen Einfluss. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung sind im Bericht dargelegt. 

Es kann bestätigt werden, dass die Jahresrechnung 2009 sowie die Bilanz zum 
Stichtag 31.12.2009 nach Form und Inhalt den gesetzlichen Bestimmungen 
entspricht. Die für die Verwaltung der Großen Kreisstadt Achern geltenden 
Vorschriften sowie die Beschlüsse der Gremien wurden im Haushaltsjahr 2009 
eingehalten. 

Die Gesamttätigkeit der Verwaltung war im Haushaltsjahr 2009 nach den 
allgemeinen Ordnungs- und Wirtschaftsgrundsätzen der Gemeindeordnung 
ausgerichtet. Nach den dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellten 
Unterlagen kann eine ordentliche Sachbearbeitung bestätigt werden. 

Dem Gemeinderat wird deshalb empfohlen, das Ergebnis der Jahresrechnung 2009 
entsprechend der Beschlussvorlage52 nach § 95 Abs. 2 GemO festzustellen. 

Der Feststellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu geben. 

 
Achern, 21. März 2011 Große Kreisstadt Achern 
 - Städt. Rechnungsprüfungsamt - 
 

 
 

 Brigitte Wick 
 Amtsleiterin 
                                            
52 siehe S. 3 des Rechenschaftsberichts 
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Haushaltsanalyse zur Jahresrechnung 2009 

Bezeichnung
Ergebnis

2008
- T€ -

Ergebnis
2009
- T€ - 2010

Ansatz
2011
- T€ -

FinPl.
2012
- T€ -

FinPl.
2013
- T€ -

eigene Steuereinnahmen 26.088   19.783   14.226   15.256   17.286   19.316   

EKSt- und Ust-Anteil, Fam.Last.Ausgl. 11.122   10.324   9.514   9.628   9.973   10.318   

FAG-Zuweisungen 4.134   2.280   1.522   2.859   6.165   5.869   

Gebühren und Entgelte 1.538   1.420   1.553   1.571   1.587   1.603   

Gewinnanteile, Konzessionsabgabe, Zinsen 1.914   1.582   1.268   1.182   1.186   1.190   

sonstige Einnahmen u. innere Verrechnungen 12.106   14.059   22.798   17.598   12.273   12.380   

Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen 56.903   49.449   50.881   48.094   48.470   50.676   

Personalausgaben 10.762   11.414   11.845   12.101   12.283   12.467   

Verwaltungs- und Betriebsausgaben 8.895   7.787   9.238   8.982   9.159   9.342   

lfd. Zuweisungen/Zuschüsse 2.889   2.938   3.289   3.428   3.473   3.513   

Zinsen 480   442   531   701   800   815   

Umlagen (GewSt, FAG- Kreis-) 17.581   19.056   19.121   16.113   12.781   14.295   

sonstige Ausgaben 104   -14   10.419   5.236   5   5   

Nettozuführung zum VMH 9.636   1.292   -10.414   -5.231   3.160   3.385   

Nettoausgaben des Verwaltungshaushalts 50.346   42.915   44.029   41.330   41.661   43.822   

innere Verrechnungen 3.961   3.905   4.198   4.156   4.176   4.196   

kalkulatorische Kosten 2.596   2.628   2.654   2.608   2.633   2.658   

Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben 56.903   49.449   50.881   48.094   48.470   50.676   

Nettozuführung vom Verwaltungshaushalt 9.636   1.292   -10.414   -5.231   3.160   3.385   

Entnahmen aus der allgemeinen  Rücklage 0   423   11.562   45   0   0   

Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse 1.915   7.051   993   6.476   400   400   

Zuschüsse, Beiträge 3.715   5.390   1.469   3.445   1.617   18   

Kredite, inn. Darl. (ohne Umschuldung) 0   0   4.750   2.750   2.375   0   

Kredite zur Umschuldung 0   0   0   0   0   0   

sonstige Einnahmen u. innere Verrechnungen 0   0   10.414   5.231   0   0   

Einnahmen des Vermögenshaushalts (HGr. 3) 15.266   14.155   18.774   12.716   7.552   3.803   

Vermögenserwerb, Darlehensgewährung 2.690   1.651   354   375   889   439   

Baumaßnahmen 8.220   9.899   7.436   6.805   5.742   597   

Investitionsförderung (und sonstige Ausg.) 228   343   10.750   5.302   72   30   

ordentliche Tilgung, Kreditbesch.kosten 854   826   234   234   849   867   

a.o. Tilgung und Umschuldung 0   0   0   0   0   0   

Zuführung zur allgemeinen  Rücklage 3.273   1.437   0   0   0   1.870   

Deckung von Fehlbeträgen 0   0   0   0   0   0   

 Ausgaben Vermögenshaushalt (HGr. 9) 15.266   14.155   18.774   12.716   7.552   3.803   

ANSATZ
.

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt
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Haushaltsanalyse zur Jahresrechnung 2009 

Bezeichnung
Ergebnis

2008
- T€ -

Ergebnis
2009
- T€ - 2010

Ansatz
2011
- T€ -

FinPl.
2012
- T€ -

FinPl.
2013
- T€ -

Steuern

eigene Steuern, Veränderungen ggü. VJ in T€  -6.305   -5.557   1.030   2.030   2.030   

eigene Steuern, Veränderungen ggü. VJ in %  -24,2   -28,1   7,2   13,3   11,7   

eigene Steuern,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 75,8   54,5   58,5   66,3   74,0   

eigene Steuern 
in % der Ausgaben des VWH

45,8        40,0        28,0        31,7        35,7        38,1        

EKSt-, Ust-Anteil, Fam.Last.Ausgl.

EKSt-, Ust-Anteil, Fam.Last.Ausgl., 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -798   -810   114   345   345   

EKSt-, Ust-Anteil, Fam.Last.Ausgl., 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -7,2   -7,8   1,2   3,6   3,5   

EKSt-, Ust-Anteil, Fam.Last.Ausgl.,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 92,8   85,5   86,6   89,7   92,8   

EKSt-, Ust-Anteil, Fam.Last.Ausgl. 
in % der Ausgaben des VWH

19,5        20,9        18,7        20,0        20,6        20,4        

FAG-Zuweisungen 

FAG-Zuweisungen, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -1.855   -758   1.337   3.306   -296   

FAG-Zuweisungen, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -44,9   -33,2   87,8   115,6   -4,8   

FAG-Zuweisungen,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 55,1   36,8   69,2   149,1   142,0   

FAG-Zuweisungen 
in % der Ausgaben des VWH

7,3        4,6        3,0        5,9        12,7        11,6        

Umlagen (FAG-, Kreis-, GewSt.) 

Umlagen (FAG-, Kreis-, GewSt.), Veränderungen ggü. 
VJ in T€

 1.475   65   -3.008   -3.332   1.514   

Umlagen (FAG-, Kreis-, GewSt.), Veränderungen ggü. 
VJ in %

 8,4   0,3   -15,7   -20,7   11,8   

Umlagen (FAG-, Kreis-, GewSt.),
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 108,4   108,8   91,7   72,7   81,3   

Umlagen (FAG-, Kreis-, GewSt.) 
in % der Ausgaben des VWH

30,9        38,5        37,6        33,5        26,4        28,2        

Steuern + Zuweisungen - Umlagen

Steuern + Zuweisungen - Umlagen (T€) 23.764   13.331   6.141   11.630   20.643   21.208   

Steuern + Zuweisungen - Umlagen, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -10.434   -7.190   5.489   9.013   565   

Steuern + Zuweisungen - Umlagen, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -43,9   -53,9   89,4   77,5   2,7   

Steuern + Zuweisungen - Umlagen,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 56,1   25,8   48,9   86,9   89,2   

Steuern + Zuweisungen - Umlagen 
in % der Ausgaben des VWH

41,8        27,0        12,1        24,2        42,6        41,9        

ANSATZ
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Haushaltsanalyse zur Jahresrechnung 2009 

Bezeichnung
Ergebnis

2008
- T€ -

Ergebnis
2009
- T€ - 2010

Ansatz
2011
- T€ -

FinPl.
2012
- T€ -

FinPl.
2013
- T€ -

Gebühren und Entgelte 

Gebühren und Entgelte, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -118   133   18   16   16   

Gebühren und Entgelte, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -7,7   9,3   1,2   1,0   1,0   

Gebühren und Entgelte,
Entwicklung auf Basis  = 100 in %

 92,3   101,0   102,1   103,2   104,2   

Gebühren und Entgelte 
in % der Ausgaben des VWH

2,7        2,9        3,1        3,3        3,3        3,2        

Gewinnanteile, KA, Zinsen 

Gewinnanteile, KA, Zinsen, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -331   -314   -86   4   4   

Gewinnanteile, KA, Zinsen, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -17,3   -19,9   -6,8   0,3   0,3   

Gewinnanteile, KA, Zinsen,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 82,7   66,3   61,8   62,0   62,2   

Gewinnanteile, KA, Zinsen 
in % der Ausgaben des VWH

3,4        3,2        2,5        2,5        2,4        2,3        

Personalausgaben 

Personalausgaben, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 653   431   256   182   184   

Personalausgaben, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 6,1   3,8   2,2   1,5   1,5   

Personalausgaben,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 106,1   110,1   112,4   114,1   115,8   

Personalausgaben 
in % der Ausgaben des VWH

18,9        23,1        23,3        25,2        25,3        24,6        

Verwaltungs- und Betriebsausgaben 

Verwaltungs- und Betriebsausgaben, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -1.108   1.451   -256   177   183   

Verwaltungs- und Betriebsausgaben, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -12,5   18,6   -2,8   2,0   2,0   

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 87,5   103,9   101,0   103,0   105,0   

Verwaltungs- und Betriebsausgaben 
in % der Ausgaben des VWH

15,6        15,7        18,2        18,7        18,9        18,4        

lfd. Zuweisungen/Zuschüsse 

lfd. Zuweisungen/Zuschüsse, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 49   351   139   45   40   

lfd. Zuweisungen/Zuschüsse, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 1,7   11,9   4,2   1,3   1,2   

lfd. Zuweisungen/Zuschüsse,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 101,7   113,8   118,7   120,2   121,6   

lfd. Zuweisungen/Zuschüsse in % der Ausgaben des 
VWH

5,1        5,9        6,5        7,1        7,2        6,9        

ANSATZ
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Haushaltsanalyse zur Jahresrechnung 2009 

Bezeichnung
Ergebnis

2008
- T€ -

Ergebnis
2009
- T€ - 2010

Ansatz
2011
- T€ -

FinPl.
2012
- T€ -

FinPl.
2013
- T€ -

Zinsen 

Zinsen, Veränderungen ggü. VJ in T€  -38   89   170   99   15   

Zinsen, Veränderungen ggü. VJ in %  -7,9   20,1   32,0   14,1   1,9   

Zinsen,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 92,1   110,6   146,0   166,6   169,7   

Zinsen in % der Ausgaben des VWH 0,8        0,9        1,0        1,5        1,7        1,6        

Nettozuführung vom VWH an VMH

Nettozuführung zum VMH, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -8.344   -11.706   5.183   8.391   225   

Nettozuführung zum VMH, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -86,6   -906,3   -49,8   -160,4   7,1   

Nettozuführung zum VMH,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 13,4   -108,1   -54,3   32,8   35,1   

Nettozuführung zum VMH 
in % der Ausgaben des VWH

16,9        2,6        -20,5        -10,9        6,5        6,7        

Nettozuführung zum VMH 
in % der Ausgaben VMH

63,1        8,5        -68,2        -34,3        20,7        22,2        

Entnahme allgemeine Rücklage 

Entnahme allgemeine Rücklage, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 423   11.139   -11.517   -45   0   

Entnahme allgemeine Rücklage 
in % der Ausgaben des VMH

0,0        3,0        61,6        0,4        0,0        0,0        

Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse 

Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 5.136   -6.058   5.483   -6.076   0   

Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 268,3   -85,9   552,2   -93,8   0,0   

Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 368,3   51,9   338,2   20,9   20,9   

Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse 
in % der Ausgaben des VMH

12,5        49,8        5,3        50,9        5,3        10,5        

Zuschüsse, Beiträge 

Zuschüsse, Beiträge, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 1.675   -3.921   1.976   -1.828   -1.599   

Zuschüsse, Beiträge, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 45,1   -72,7   134,5   -53,1   -98,9   

Zuschüsse, Beiträge,
Entwicklung auf Basis 2008 = 100 in %

 145,1   39,5   92,7   43,5   0,5   

Zuschüsse, Beiträge 
in % der Ausgaben des VMH

24,3        38,1        7,8        27,1        21,4        0,5        

Kredite, inn. Darl. (ohne Umschuldung) 

Kredite, inn. Darl. (ohne Umschuldung), 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 0   4.750   -2.000   -375   -2.375   

Kredite, inn. Darl. (ohne Umschuldung) 
in % der Ausgaben des VMH

0,0        0,0        25,3        21,6        31,4        0,0        

ANSATZ
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Haushaltsanalyse zur Jahresrechnung 2009 

Bezeichnung
Ergebnis

2008
- T€ -

Ergebnis
2009
- T€ - 2010

Ansatz
2011
- T€ -

FinPl.
2012
- T€ -

FinPl.
2013
- T€ -

Vermögenserwerb, Darlehensgewährung 

Vermögenserwerb, Darlehensgewährung, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -1.039   -1.297   21   514   -450   

Vermögenserwerb, Darlehensgewährung, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -38,6   -78,6   5,9   137,1   -50,6   

Vermögenserwerb, Darlehensgewährung,
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 61,4   13,2   13,9   33,0   16,3   

Vermögenserwerb, Darlehensgewährung 
in % der Ausgaben des VMH

17,6        11,7        1,9        2,9        11,8        11,5        

Baumaßnahmen 

Baumaßnahmen, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 1.679   -2.463   -631   -1.063   -5.145   

Baumaßnahmen, 
Veränderungen ggü. VJ in %

 20,4   -24,9   -8,5   -15,6   -89,6   

Baumaßnahmen,
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 120,4   90,5   82,8   69,9   7,3   

Baumaßnahmen
in % der Ausgaben des VMH

53,8        69,9        39,6        53,5        76,0        15,7        

Zuführung an VwH (und sonstige Ausg.) 

Zuführung an VwH (und sonstige Ausg.), 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 114   10.407   -5.448   -5.230   -42   

Zuführung an VwH (und sonstige Ausg.), 
Veränderungen ggü. VJ in %

 50,1   3.036,9   -50,7   -98,6   -58,3   

Zuführung an VwH (und sonstige Ausg.),
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 150,1   4.709,5   2.322,8   31,5   13,1   

Zuführung an VwH (und sonstige Ausg.) 
in % der Ausgaben des VMH

1,5        2,4        57,3        41,7        1,0        0,8        

ordentliche Tilgung (und KBK) 

ordentliche Tilgung (und KBK), 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -28   -592   0   615   18   

ordentliche Tilgung (und KBK), 
Veränderungen ggü. VJ in %

 -3,3   -71,7   0,0   262,8   2,1   

ordentliche Tilgung (und KBK),
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 96,7   27,4   27,4   99,4   101,5   

ordentliche Tilgung (und KBK) 
in % der Ausgaben des VMH

5,6        5,8        1,2        1,8        11,2        22,8        

Zuführung zur allg. Rücklage 

Zuführung zur allg. Rücklage, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -1.837   -1.437   0   0   1.870   

Zuführung zur allg. Rücklage,
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 43,9   0,0   0,0   0,0   57,1   

Zuführung zur allg. Rücklage 
in % der Ausgaben des VMH

21,4        10,1        0,0        0,0        0,0        49,2        

ANSATZ
.
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Haushaltsanalyse zur Jahresrechnung 2009 

Bezeichnung
Ergebnis

2008
- T€ -

Ergebnis
2009
- T€ - 2010

Ansatz
2011
- T€ -

FinPl.
2012
- T€ -

FinPl.
2013
- T€ -

Investitionsrate (die ord. Tilgung übersteigende Zuführungsrate)

Investitionsrate in T€ 8.782   466   -10.648   -5.465   2.311   2.518   

Investitionsrate, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 -8.316   -11.114   5.183   7.776   207   

Investitionsrate,
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 5,3   -121,3   -62,2   26,3   28,7   

Investitionsrate, 
in % der Ausgaben des VMH

57,5        3,3        -56,7        -43,0        30,6        66,2        

Investitionsrate 
in % der Investitionsausgaben

78,8        3,9        -57,4        -43,8        34,5        236,2        

Nettokreditaufnahme (Kernhaushalt mit Umschuld./ao. Tilgung)

Nettokreditaufnahme (Kernhaushalt mit Umschuld./ao. 
Tilgung) in T€

-854   -826   4.516   2.516   1.526   -867   

Nettokreditaufnahme, 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 28   5.342   -2.000   -990   -2.393   

Nettokreditaufnahme
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 96,7   -528,8   -294,6   -178,7   101,5   

Krediteinnahmen (ohne Umschuldung)

Krediteinnahmen (ohne Umschuldung), 
Veränderungen ggü. VJ in T€

 0   4.750   -2.000   -375   -2.375   

Krediteinnahmen (ohne Umschuldung) 
in % der Investitionsausgaben

0,0        0,0        25,6        22,0        35,4        0,0        

Investitionsfinanzierung

Anteil der Investitionsrate
an den Investitionen (%)

80,5   4,0   -136,7   -76,1   34,9   243,1   

Anteil der Rücklagenentnahmen (netto)
an den Investitionen (%)

-30,0   -8,8   148,4   0,6   0,0   -180,5   

Anteil Vermögensveräuß.,Darlehensrückflüsse
an den Investitionen (%)

17,5   61,0   12,7   90,2   6,0   38,6   

Anteil der Zuschüsse und Beiträge
an den Investitionen (%)

34,1   46,7   18,9   48,0   24,4   1,7   

Nichtkreditfinanzierung
der Investitionen insgesamt (%)  1)

102,1   103,0   43,3   62,7   65,3   102,9   

Nichtkreditfinanzierung der Investitionen,
Entwicklung auf Basis Ergebnis 2008 = 100 in %

 100,9   42,4   61,4   63,9   100,8   

Kreditfinanzierung der Investitionen (%)  1) 0,0   0,0   61,0   38,3   35,8   0,0   
1)  Die Summe ist nicht immer 100 wegen der außerordentlichen Tilgung von Krediten (Zurechnungsproblem § 16 GemHVO).

ANSATZ
.
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Haushaltsanalyse zur Jahresrechnung 2009 

Bezeichnung
Ergebnis

2008
- T€ -

Ergebnis
2009
- T€ - 2010

Ansatz
2011
- T€ -

FinPl.
2012
- T€ -

FinPl.
2013
- T€ -

Zins- und Tilgungsquoten

Anteil der Zinsen an der Zuführungsrate (%) 5,0        34,2        -5,1        -13,4        25,3        24,1        

Anteil der Tilgung an der Zuführungsrate (%) 8,9        63,9        -2,2        -4,5        26,9        25,6        

Anteil der Zinsen an den eigenen Steuereinnahmen 
(%)

1,8        2,2        3,7        4,6        4,6        4,2        

Anteil der Tilgung an den eigenen Steuereinnahmen 
(%)

3,3        4,2        1,6        1,5        4,9        4,5        

Anteil der Zinsen an den Gebühren und Entgelten (%) 31,2        31,1        34,2        44,6        50,4        50,8        

Anteil der Tilgung an den Gebühren und Entgelten (%) 55,5        58,1        15,1        14,9        53,5        54,1        

Anteil der Zinsen an den Schulden Kernhaushalt (%) 4,3        4,3        3,8        4,3        4,5        4,8        

Verzinsung jahresdurchschnittlich (%) 4,1   4,4   4,6   4,6   

Anteil der Tilgung an den Schulden Kernhaushalt (%) 7,7        8,1        1,7        1,4        4,7        5,1        

Tilgung jahresdurchschnittlich (%) 7,7   1,9   1,5   4,9   

gebuchte Abschreibungen 3.405   4.156   4.237   

gebuchte Auflösung von Zuschüssen 1.859   2.260   2.367   
Zuführung - Abschreibungen + Auflösung 8.090   -604   -12.284      

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Jahres:

Schulden Kernhaushalt 11.131   10.247   13.929   16.445   17.971   17.104   

Zuführungsrate in % des Schuldenstandes 86,6        12,6        -74,8        -31,8        17,6        19,8        

Die Schulden könnten mit der Zuführungsrate in ...Jahren 
zurückgezahlt werden:

1,2        7,9        -1,3        -3,1        5,7        5,1        

Die Schulden könnten mit den eigenen Steuereinnahmen 
in ...Jahren zurückgezahlt werden:

0,4        0,5        1,0        1,1        1,0        0,9        

Schulden Gesamtgemeinde 40.274   40.747   51.686   57.168   61.079   61.491   

Zuführungsrate in % des Schuldenstandes 23,9        3,2        -20,1        -9,2        5,2        5,5        

Die Schulden könnten mit der Zuführungsrate in ...Jahren 
zurückgezahlt werden:

4,2        31,5        -5,0        -10,9        19,3        18,2        

Die Schulden könnten mit den eigenen Steuereinnahmen 
in ...Jahren zurückgezahlt werden:

1,5        2,1        3,6        3,7        3,5        3,2        

ANSATZ
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Organigramm der Stadt Achern seit 01.06.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fachbereich 4  
Finanzen 
 
 

Leitun    Leitung: Rolf Schmiederer 
 
4.1  Fachgebiet  

Haushalts- und 
Rechnungswesen  

  
4.2 Fachgebiet 
 Steuern u.Gebühren
  
 
4.3  Fachgebiet 
 Stadtkasse 
  
 
4.4  Fachgebiet 

Werksverwaltung  
  
 
4.5 Fachgebiet 
 Wirtschaftsförderg./  
 Liegenschaften 
 

Fachbereich 3  
Soziales, Kultur und Sport 
 
 
Leitung:  Hans-Peter Vollet 
 
3.1  Fachgebiet  
 Jugend/Schule/Vereine  
 
 
3.2  Fachgebiet  
 Kindertageseinrichtg.  
 und Soziales 
  
3.3  Fachgebiet  

Kultur 
  
 
3.4 Fachgebiet  

Stadtarchiv 
 

 
3.5 Fachgebiet  

Stadtbibliothek 

Fachbereich 1  
Planen und Bauen  
 
 
Leitung:  Dietmar Stiefel 
 
1.1  Fachgebiet  
 Baurecht 
  
 
1.2  Fachgebiet  
 Bauleit-/ Stadtplanung  
 
 
1.3  Fachgebiet  
 Hochbau/Bauverwaltg. 
  
 
1.4  Fachgebiet  
 Tiefbau/Umwelt/ 
 Technik 
  
 

Fachbereich 2  
Zentrale Steuerung  
und Bürgerservice 
 
Leitung: Uta Kurzmann 
 
2.1  Fachgebiet  
 Zentrale Dienste  
  
 
2.2  Fachgebiet  
 Bürgerservice 
 
 
2.3  Fachgebiet 

Sicherheit, 
Recht u. Ordnung 

   
2.4 Fachgebiet 

Feuerwehr 
 
 
2.5  Fachgebiet  
 Grundbuchamt 

Rechnungsprüfungsamt  
Leitung: Brigitte Wick 
bis 31.05.2009: Gerhard Köhler 

Bürgermeister:  
Dietmar Stiefel  

bis 31.03.2009: Arno Haiss 

Oberbürgermeister 
Klaus Muttach 

Ortsverwaltungen  
 

Fautenbach Ortsvorsteher Gebhard Glaser 

Gamshurst Ortsvorsteher Hans-Jürgen Morgenstern 

Großweier Ortsvorsteher Richard Kiefer 

Mösbach Ortsvorsteherin Sonja Schuchter 

Önsbach Ortsvorsteherin Christine Rösch 

Sasbachried Ortsvorsteher Christian Zorn 

Wagshurst Ortsvorsteher Ulrich Berger 

Büro des Oberbürgermeisters  
/Bürgermeisters mit Abt. 
Öffentlichkeitsarbeit/Home- 
page, Stadtmarketing 
Karin Bürk, Helga Sauer 



 

 

 


